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Mehr Online-

Termine
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Mit dem Amtsblatt          des Landkreises Fürth

für uns in Ammerndorf, Cadolzburg, Großhabersdorf, Langenzenn, Oberasbach, Obermichelbach,  
Puschendorf, Roßtal, Seukendorf, Stein, Tuchenbach, Veitsbronn, Wilhermsdorf, Zirndorf

LANDKREIS
MAGAZIN

www.landkreis-fuerth.de

06.03.2024 Ausgabe 5

„TAG DER AUSBILDUNG“:  
Berufsinformationstag am 15. März – Seite 20

NOTFALLMAPPE: 
Kostenlos für alle Fälle – Seite 16



Liebe Leserinnen und Leser,

Warteschleifen am Telefon kosten 

Nerven. Daher gibt es jetzt die Möglich-

keit, für viele Bereiche im Landratsamt 

Termine online zu vereinbaren. Nutzen 

Sie das neue Angebot, es spart auch 

jede Menge Zeit. 

Auch im Bereich Ausländerwesen gibt 

es einige Neuerungen bei der Termin-

vergabe, über die wir in dieser Ausgabe 

berichten. Im Heft finden Sie außerdem 

Veranstaltungstipps, darunter den be-

liebten Berufsinformationstag „Dein Tag der Ausbildung im Landkreis Fürth“.

Ihr Landkreismagazin
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MEHR TERMINE ONLINE VEREINBAREN:

Neuer Service

Dieses Druckerzeugnis ist mit
dem Blauen Engel zertifiziert!

www.blauer-engel.de/uz195

ET5
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Drehstuhl für  
Home-Office + Büro

AKTIONSPREIS 299 EURO

Wir bieten Ihnen:

Unsere Ingenieure erstellen verschiedene 
Ertragssimulationen für Ihren Standort und 
ein individuelles, kostenfreies Angebot!

0175 /5283795 | info@ereneo.de

Schlüsselfertig 
aus der Region

Wir bieten Ihnen:Wir bieten Ihnen:

Bei uns exklusiv 
erhältlich: 

Novetta Plus 2
Die neuen Stoffe
sind eingetroffen!

LORENZ FENSEL
J A L O U S I E N  ·  R O L L Ä D E N  ·  M A R K I S E N

Kreuzburger Str. 6 · 90471 Nürnberg · Tel. 0911 - 80 30 37 · www.lorenz-fensel.de

Das Sommer-Outfi t für Ihr Haus

Wir kaufen
Wohnmobile + Wohnwagen

Wohnmobilcenter
Am Wasserturm
Tel.: 03944 - 36160
www.wm-aw.de

ENERGIESPAREN 
ZAHLT SICH AUS.
Wärmeschutz vom Fenster-Profi.

JETZT 

Fenster tauschen!

und bis zu 20%

Förderung

nutzen!

Fenster | Haustüren | Sonnenschutz

www.bauer-fenster.de
AUSGEZEICHNETER 

FENSTERFACHBETRIEB

Am Sternbach 2
91477 Markt Bibart
Tel.: 09162 9898-0

Fassaden u. Altbaurenovierungen
90441 Nürnberg Industriestraße 34

www.malerbetrieb-schoewitz.de
cuba@gerhardburzer.de

Telefon 0911/49 39 76

Malerbetrieb u. Dachdeckerei

Anzeigenannahme: 
Tel. 976 40 79-55  
oder E-Mail an: lkm@herbstkind-wa.de

Gewä
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250
gr./m

²

Jetzt
NEU

auch
3 m und

4 m

12,

Breite 1,5 m, 2 m, 3 m
oder 4 m mit Nagelrand

Meterware 2,40 € / m²

bei Rollenabnahme
0 € / m²
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gerinnen oder Bürger ohne Termin erhalten nur bei nachgewiesenen 
Notfällen einen Termin.

Fahrerlaubnisbehörde
Am wichtigsten sind hier der Umtausch und die Abholung von Führer-
scheinen. Auch können Termine für internationale Führerscheine verein-
bart werden.
Hinweis: Eine Terminvereinbarung ist unbedingt erforderlich.
 
Kfz-Zulassungsbehörde
Am häufigsten genutzt werden die An- und Abmeldung von Fahrzeugen. 
Auch Termine für die Änderungen persönlicher Daten wie Name oder Ad-
resse lassen sich online buchen.  
Hinweis: Der Landkreis Fürth bittet darum, immer einen Termin online 
zu buchen. Es lohnt sich, regelmäßig nach neuen Terminen zu suchen, 
morgens werden je nach Kapazität in den Fachbereichen weitere Ter-
mine freigeschaltet.
 
Nach Bestätigung des Termins erfolgt eine erste Erinnerung zwei Tage 
davor, eine zweite Erinnerung zwölf Stunden vor dem Termin. 
Ziel ist es, durch die einfache online-Buchung sowie dem damit ver-
bundenen geringeren Verwaltungsaufwand im Amt einen schnellen und 
reibungslosen Ablauf für alle zu bieten.
 
Noch ein wichtiger Hinweis: Aufgrund der Bauarbeiten am Landratsamt 
in Zirndorf gibt es derzeit weniger Parkplätze direkt vor dem Amt. Da-

Ab sofort ist es möglich, in mehr Berei-
chen des Landratsamtes Termine online 
zu buchen, die bisher nur persönlich 
oder telefonisch möglich waren. Das 
neue Buchungs-System ist immer er-
reichbar, reduziert Wartezeiten auf ein 
Minimum und bietet damit einen bes-
seren Service an. Um eine Hausnummer 
zu nennen: Geschätzt werden pro Jahr 
mehr als 10.000 Termine zur Verfügung 
stehen
  
Das neue Online-Tool für die Terminbuchung 
ist unter termine-reservieren.de/termine/
lra-fuerth/ erreichbar. Für 
diese neun Bereiche ist es jetzt 
möglich, online einen Termin 
zu buchen:

•  Ausländerwesen
•  Einbürgerung / Staatsangehörigkeitswesen
•  Fahrerlaubnisbehörde
•  Gesundheitsamt
•  Kfz-Zulassungsbehörde
•  Namensänderung
•   Öffentliche Sicherheit und Ordnung  

(Waffen- und Jagdbehörde)

• Prostituiertenschutzberatung
•  Schwangerenberatung
 
Das neue Online-Tool soll dazu beitragen, 
schnell und unkompliziert an Termine zu kom-
men. Hier wichtige Informationen zu den Be-
reichen, die von den meisten Bürgerinnen und 
Bürgern genutzt werden:
 
Ausländerwesen
Darunter fallen zum Beispiel der Antrag eines 
Aufenthaltstitels oder die Ausstellung von 
Reiseausweisen. Auch die Buchung von Bera-
tungsterminen zum beschleunigten Fachkräf-
teverfahren ist möglich.
Ziel ist es, durch das neue System die Erreich-
barkeit der Abteilung deutlich zu steigern, Ab-
läufe zu optimieren und damit schneller zum 
gewünschten Ergebnis zu kommen. Auch das 
Warten vor einer Bürotür hat ein Ende (nähere 
Infos dazu siehe Seite 7).
Hinweis: Alle Texte innerhalb des Online-
Services sind in deutscher Sprache. Über-
setzungen sind über Smartphones möglich. 
Grundsätzlich wird empfohlen, eine deutsch-
sprachige Begleitperson mitzunehmen. Bür-

NEUES ONLINE-TOOL:

Termin statt Wartezeit

Ein neuer Service des 
Landkreises Fürth:  
Ab sofort können  
Termine für viele  

Bereiche des  
Landratsamtes 

 online vereinbart  
werden.

her ist es für Autofahrer ratsam, mehr Zeit einzuplanen, um den Termin 
nicht zu verpassen. Am Landratsamt angekommen, bitte beim Bürger-
service melden.� n

Mehr Online-Termine zum Beispiel in den Bereichen Fahrerlaubnis- und Kfz-Zulassungsbehörde sowie Schwangerenberatung
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BMW Service MINI Service

Ihre BMW / MINI Vertragswerkstatt bei Neustadt / Aisch: 
familiär  //  kompetent  //  top Preis / Leistung

Ihre Alternative für:
BMW & MINI Service

und Gebrauchtwagen

Autohaus Pröschel
Bamberger Straße 61
91456 Diespeck
Tel.: 09161 / 88 58 0

BMW Garantie // Reparaturleasing // Service inclusive

  
    

Terrassendach

Zertifiziert nach DIN EN 1090 2+3
durch TÜV Rheinland / LGA

Zertifiziert nach DIN EN 1090 2+3
durch TÜV Rheinland / LGA

Zertifiziert nach DIN EN 1090 2+3
durch TÜV Rheinland / LGA

Zertifiziert nach DIN EN 1090 2+3
durch TÜV Rheinland / LGA

GERZ Matratzen GmbH
Gewerbegebiet V 
Mühlsteig 53 
90579 Langenzenn 
 0 91 01 - 90 95 90 
www.gerz-matratzen.de
Öffnungszeiten:  Mo – Do 9–16 Uhr · Fr 9–18 Uhr · Sa 10–14 Uhr

FABRIKVERKAUF
Matratzen · Lattenroste
Bettgestelle · Bettwaren

  Wir freuen uns darauf, 

Sie in unseren neuen 
   Ausstellungsräumen 

beraten zu dürfen.

kracker-hoergeraete.de

ONLINE
 TERMIN

90513 Zirndorf - Nürnberger Str.35 •  90522 Oberasbach - Am Rathaus 2-4 • 90579 Langenzenn - Nürnberger Str.18

Mit bester Empfehlung:

Wir sind für Sie da:
3x in der Region und
1x ganz in Ihrer Nähe

Rufen Sie uns an: 
Telefon
0911 - 96 06 109

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 09:00 - 18:00
Sa. 09:00 - 13:00 (nur in Zirndorf)

Mit bester Empfehlung:Mit bester Empfehlung:Mit bester Empfehlung:Mit bester Empfehlung:

DIE MESSENEUHEIT 
VON SIGNIA!

**

Jetzt ab

999 €
statt

1499 €
Einführun

gsangebo
t

Silk Charge&Go IX 
jetzt bei uns erleben!

René Kracker 
Hörakustikmeister
Hörtherapeut **

* Eigenanteil pro Ohr nach Abzug der Krankenkassenzuschüsse von ca. 700 Euro für das Hörgerät.  Zzgl. 10 Euro gesetzlicher 
Zuzahlung als Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse unter Vorlage einer gültigen Hörgeräteverordnung. Für Privatver-
sicherte und Selbstzahler kommen je nach individuell abgeschlossenem Vertrag evtl. weitere Zuzahlungen hinzu.

NEUER SERVICE IN AUSLÄNDERBEHÖRDE UND EINBÜRGERUNGSWESEN:

Online-Anmeldung statt Warteschleife
Das Landratsamt bietet ab sofort neue 
Möglichkeiten für die Online-Terminver-
einbarung und -Antragstellung in den 
Bereichen Ausländer- und Staatsange-
hörigkeitswesen an. Das ist rund um die 
Uhr möglich, Themen wie Erreichbarkeit 
sowie Wartezeit am Telefon gehören da-
mit der Vergangenheit an.

Persönlichen Termin buchen
Bisher war es für einen persönlichen Termin er-
forderlich, diesen telefonisch zu vereinbaren. 
Das führte leider oft zu langen Wartezeiten am 
Telefon oder zu vergeblichen Anrufen, wenn 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerade im 
Gespräch waren. Ab sofort lassen sich Termi-
ne ganz einfach über ein Online-Tool auf der 
Internetseite des Landkreises buchen.

 Ausländerwesen: 

Staatsangehörigkeitswesen: 

So geht`s:
1.  Entsprechende Kategorie auswählen 

(s.links: Ausländerwesen oder Staatsange-
hörigkeitswesen)

2.  Weitere Infos gibt’s bei der Auswahl der 
Kategorie bzw. bei den hinterlegten Frage-
zeichen

3.  Name analog des Reisepasses (auch Na-
mensketten oder Blocknamen) eingeben. 
Achtung: Bei fehlerhafter Eingabe ist eine 
Stornierung der Terminbuchung erforderlich

4.  Termin auswählen
5.  Mit der Terminbestätigung per E-Mail 

kommt eine Liste der erforderlichen Unter-
lagen (sollte etwas nicht zutreffen – z. B. 
Geburtsurkunde, Sie sind aber kinderlos – 
einfach überspringen)

6. Bitte alle Unterlagen zum Termin mitbringen
 

Für Fragen zur Einbürgerung finden auch 
weiterhin telefonische Beratungsgespräche 
statt. Auch sie lassen sich bequem über die 
Online-Terminvereinbarung buchen. Eine Mit-
arbeiterin oder ein Mitarbeiter ruft dann zum 
gebuchten Termin an.
 
Sonstige Fragen zur Ausländer- oder 
Einbürgerungsbehörde?
E-Mail: auslaender@lra-fue.bayern.de  
E-Mail: einbuergerung@lra-fue.bayern.de
 
Aufrufanzeige im Foyer
Eine weitere Neuerung ist in Kürze die Auf-
rufanzeige im Foyer des Landratsamts. Damit 
werden Kundinnen und Kunden, die einen Ter-
min im Ausländerwesen haben, besser infor-
miert und geleitet. Warten vor einem Bürozim-
mer entfällt, im Wartebereich / Foyer melden 
sie sich wie gewohnt beim Bürgerservice an. 
Die entsprechende Nummer wird anschlie-
ßend aufgerufen und die Zimmer-Nummer 
genannt.
 
Neue Online-Dienste und -Verfahren
Nähere Infos dazu auf Seite 4/5 in diesem 
Heft.� n

SERVICE
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https://termine-reservieren.
de/termine/lra-fuerth/se-
lect2?md=1

https://termine-reservieren.
de/termine/lra-fuerth/se-
lect2?md=9 Per Online-Termin ins Amt – spart viel (Warte-)Zeit

6 05/2024Landkreismagazin 705/2024Landkreismagazin 

https://termine-reservieren.de/termine/lra-fuerth/select2?md=1
https://termine-reservieren.de/termine/lra-fuerth/select2?md=1
https://termine-reservieren.de/termine/lra-fuerth/select2?md=1
https://termine-reservieren.de/termine/lra-fuerth/select2?md=9
https://termine-reservieren.de/termine/lra-fuerth/select2?md=9
https://termine-reservieren.de/termine/lra-fuerth/select2?md=9


AKTUELLES
POSTEN NEU BESETZT:

Tagung der mittelfränkischen Landräte

Der mittelfränkische Bezirksverband 
des Landkreistags hat bei der Regie-
rung von Mittelfranken in Ansbach ge-
tagt. Nach dem Ausscheiden von Mat-
thias Dießl als Landrat und Vorsitzender 
des Bezirksverbandes, wurden mehrere 
Posten neu vergeben.

Neu benannt
Neuer Vorsitzender ist Landrat Dr. Jürgen Lud-
wig, sein Stellvertreter ist Landrat Alexander 
Tritthart. Landrat Bernd Obst wurde in den 
Landesausschuss sowie in den Ausschuss für 

Finanzen und Sparkassen beim Bayerischen 
Landkreistag gewählt. Ebenfalls neu im Aus-
schuss für Finanzen und Sparkassen ist Land-
rat Ben Schwarz. 
Der Bayerische Landkreistag ist einer der Kom-
munalen Spitzenverbände. Wesentliches Ziel 
des Verbandes ist es, die kommunale Selbst-
verwaltung auf Kreisebene zu sichern und zu 
stärken.

Aktuelle Themen im Fokus
Nach den Wahlen tauschten sich die Landräte 
über aktuelle Themen ihrer Landkreise aus – 

unter anderem über die anstehende Kranken-
hausreform oder den Ausbau der Ganztagsbe-
treuung an Grundschulen. 

An den Beratungen in Ansbach nahmen 
sieben Landräte, Regierungspräsidentin Dr. 
Kerstin Engelhardt-Blum sowie Regierungs-
vizepräsidentin Birgit Riesner und die Ge-
schäftsführerin des Bayerischen Landkreis-
tages Andrea Degl teil. Der mittelfränkische 
Bezirksverband tagt etwa einmal im Quartal.
� n

Beim Bezirksverband wurden mehrere Posten neu vergeben
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Am Donnerstag, 21. März 2024 ist Landrat Bernd Obst am Nachmittag von 16 Uhr bis 17 Uhr 
im Rahmen der Telefon-Sprechstunde für alle Bürgerinnen und Bürger persönlich zu erreichen. Fragen 
zu Sachthemen rund um den Landkreis Fürth, wie z.B. Abfallentsorgung, Radwege oder Verkehrsprob-
leme können unter der Telefonnummer 0911 97 73 10 01 gestellt werden.

Am Telefon werden sicher nicht alle Anliegen sofort geklärt, trotzdem ist die Telefonsprechstunde eine 
der schnellsten Möglichkeiten, mit Landrat Bernd Obst Kontakt aufzunehmen. 

Also: Termin gleich vormerken.

Telefonsprechstunde INFO
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ANTRITTSBESUCH IM FÜRTHER RATHAUS:

Landrat trifft OB
Landrat Bernd Obst hat seinen Antritts-
besuch beim Fürther Oberbürgermeis-
ter Thomas Jung absolviert. Beide Poli-
tiker tauschten sich über die aktuelle 
Lage und die Zukunftsperspektiven von 
Stadt und Landkreis Fürth aus. 

Sie betonten, dass sie an einer guten Zu-
sammenarbeit zwischen der Stadt und 
dem Landkreis interessiert seien. Gemein-

sam wollen sie an Projekten zur Optimierung 
der Infrastruktur arbeiten, wie etwa bei Rad-
wegen oder Brücken. 
Auch im Bereich Tourismus soll weiter eng 
zusammengearbeitet werden. Beispielsweise 
seien Kombipakete zum Besuch des neuen 

Fürther Rundfunkmuseums und des Playmobil 
Funparks im Gespräch.

„Wir brauchen einander” 
„Der Landkreis braucht die Stadt, aber die 
Stadt braucht auch den Landkreis”, sagte 
Bernd Obst. „So sollten wir die Kommunal-
politik auch weiterhin betreiben. Unsere Bür-
gerinnen und Bürger fahren auch gerne nach 
Fürth, um hier einzukaufen. Fürth hat sich in 
den vergangenen Jahren sehr positiv entwi-
ckelt”, betonte der Landrat. Auch das gastro-
nomische Angebot werde gerne genutzt.

Lob für die Landwirtschaft 
OB Jung betonte, dass auch die landwirt-

schaftlichen Betriebe im Landkreis wichtig für 
die Bevölkerung in Fürth seien. Er lobte die 
Qualität der regionalen Produkte und die Be-
deutung der Landwirtschaft für den Umwelt- 
und Klimaschutz. Er dankte dem Landrat für 
seinen Besuch.� n

BESUCH VON PETER DANIEL FORSTER:

Bezirkstagspräsident besucht Landrat
Besuch im Landratsamt: Bezirkstagsprä-
sident Peter Daniel Forster und Landrat 
Bernd Obst trafen sich zu einem fach-
lichen Austausch in Zirndorf.
 

Der Bezirk schafft und unterstützt öf-
fentliche Einrichtungen für das soziale, 
wirtschaftliche und kulturelle Wohl aller 

Bürgerinnen und Bürger, die in Mittelfranken 
leben. Er übernimmt Aufgaben, die die Zustän-
digkeit oder die finanziellen Möglichkeiten von 
Gemeinden, Landkreisen und kreisfreien Städ-
ten überschreiten. Als überörtlicher Träger der 
Sozialhilfe unterstützt der Bezirk behinderte, 
alte und pflegebedürftige Menschen, Nicht-
sesshafte, Kriegsopfer und deren Hinterblie-
bene. Der Bezirk Mittelfranken ist neben der 
stationären auch für die ambulante Eingliede-

rungshilfe für Menschen mit Behinderung zu-
ständig. Dazu zählen zum Beispiel das ambu-
lant betreute Wohnen, die Frühförderung von 
Kindern oder der Behindertenfahrdienst. 
Über das Kommunalunternehmen Bezirks-
kliniken Mittelfranken betreibt der Bezirk drei 
psychiatrische und neurologische Kranken-
häuser mit Tageskliniken, Institutsambulanzen 
und zwei soziotherapeutische Wohnheime. 
Außerdem fördert er Kunst, Kultur, Brauch-
tum, Tracht und Mundart, schützt Natur und 
Gewässer und setzt sich für den Erhalt histori-
scher Bauwerke ein.
Mit dem Kulturhaus in Stein befindet sich 
eine Bezirkseinrichtung im Landkreis. Land-
rat Bernd Obst und Bezirkstagspräsident Peter 
Daniel Forster freuen sich auf eine weitere ver-
trauensvolle Zusammenarbeit.� n

Landrat Bernd Obst zusammen mit Fürths OB  
Dr. Thomas Jung auf dem Rathausturm

Landrat Bernd Obst freute sich über den Be-
such des neuen Bezirkstagspräsidenten Peter 
Daniel Forster 
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Anzeige

LANDKREIS
MAGAZIN
Anzeigenannahme: 

Tel. 976 40 79-55  
oder E-Mail an:  

lkm@herbstkind-wa.de
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Das große Kochduell
Termin: Montag, 25. März, 11.00 bis 14.00 Uhr  
Für: junge Menschen ab 11 Jahren (max. 8 TN) 
Wo: Jugendhaus Stein, Weihersberger Str. 14, 90547 Stein 
UKB: 7,00 € 
Mitzubringen: Kochschürze oder altes T-Shirt

Jetzt sind eure Geschmäcker gefragt. Im Team kocht ihr gegen eure Kontrahenten um die Wette. Im Kochduell der Gigan-
ten bekommt ihr ganz spielerisch ein paar Tipps und Tricks an die Hand, um eure Eltern, Omas und Opas oder eure lieben 
Freunde zu verwöhnen. Es entsteht ein Duell der Gaumenfreuden. Möge das bessere Team gewinnen. 
Eine ausgewählte Jury entscheidet, welche Mannschaft am Ende die Nase vorn hat.

•  Anmeldung bis 18. März, unter www.unser-ferienprogramm.de/stein

 
Weitere  Termine in der  Familien-App oder hier: 

KONTAKT

SCHULE AUSBILDUNG
PLAYMOBIL-STIFTUNG UNTERSTÜTZT DILLENBERG-SCHULE:

Neuer Fitnessraum

Die Dillenberg-Schule in Cadolzburg hat 
einen Grund zum Feiern: Im Januar wur-
de der neue Fitnessraum offiziell einge-
weiht, der mit Hilfe der Stiftung Kinder-
förderung von Playmobil eingerichtet 
wurde.

Die Schule ist ein Förderzentrum, das sich 
um die individuelle Förderung von Schü-
lerinnen und Schüler mit besonderem För-

derbedarf kümmert. Spiel und Sport sind dabei 
ein wichtiger Bestandteil des pädagogischen 
Konzepts. Mit dem Programm „Stark werden 
und stark bleiben” sollen die Schülerinnen und 
Schüler ihre Freude an Bewegung, ihr Körper-
gefühl und ihr Selbstbewusstsein stärken.

Moderne Trainingsgeräte für den 
Fitnessraum
Die Stiftung Kinderförderung von Playmobil, die 
sich für die Förderung von Kindern und Jugend-
lichen in der Region engagiert, hat die Schule 
mit zwei modernen Fitnessgeräten und ver-
schiedenen Hebegewichten ausgestattet. 

Gesunde Snacks für die Pause
Zur Eröffnung des Fitnessraums zeigte der Erzie-
her der Klasse 7G die neuen Geräte und lud zum 
Ausprobieren ein. Die Schülerinnen und Schüler 
hatten sichtlich Spaß und Freude an den neuen 
Möglichkeiten. Als Belohnung gab es gesunde 
Snacks, die von der Oberstufe im Hauswirt-
schaftsunterricht zubereitet wurden. Dazu ge-
hörten Brotspieße und selbst gemachte Dattel-
snacks, die für Energie und Vitalität sorgten.� n

Virtuelle Elternabende der Agentur für Arbeit Fürth

Digitale Elternabende

Berufsberatung zuhause

für Eltern und Jugendliche

Was:

Möglichkeiten mit dem Mittleren Bildungsabschluss oder

dem (Qualifizierenden) Mittelschulabschluss beruflich

weiter zu kommen und was auch ohne Abschluss

möglich ist. Darüber hinaus werden Besonderheiten auf

dem regionalen Arbeitsmarkt besprochen.

Wann:

» Dienstag

12.03.2024, 19 - 20 Uhr

Mittlerer Bildungsabschluss

» Mittwoch

13.03.2024, 19 - 20 Uhr

Mittelschulabschluss/Quali

Anmeldung:

Über die Einwahl-Links unter:

www.arbeitsagentur.de/

vor-ort/fuerth/

biz-fuerth/veranstaltungen

Die Berufsberatung

In Fürth, Erlangen, Neustadt/Aisch, Bad-Windsheim

Online: www.arbeitsagentur.de

E-Mail: berufsberatung.fuerth@arbeitsagentur.de

oder telefonisch: 0800 4 5555 00

Fragen:

berufsberatung.fuerth@arbeitsagentur.de

Publication name: InFÜ 1-spaltig - KOPIE generated: 2024-02-20T13:31:20+01:00

AUSBILDUNG IM LANDRATSAMT:

Auf ein Stück Pizza mit den Azubis 
Du bist auf der Suche nach einem Aus-
bildungsplatz? Interessierst dich grund-
sätzlich für die Arbeit im Landratsamt, 
kannst dir aber noch nicht genau vor-
stellen wie die Ausbildung abläuft und 
welche Aufgaben auf dich zukommen? 
Dann besuch uns.

Wann? 26.03.2024, von 11 bis 14 Uhr 
Wo? Landratsamt Fürth, Im Pinderpark 
2, Zirndorf

Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt auf 
der Ausbildung der Verwaltungsfachangestell-
ten (w/m/d): Du möchtest wissen, wie dein 
Ausbildungsalltag abläuft? Wie deine Arbeits-
zeiten sind und wie viel du verdienst? Welche 
Weiterbildungsmöglichkeiten es gibt?
Diese Fragen und natürlich viele mehr, beant-
worten Auszubildende des Landratsamtes.

Bestimmt interessiert es dich auch, wie dein 
zukünftiger Arbeitsplatz aussehen könnte. Wir 
zeigen es dir.

Neugierig geworden?
Dann melde dich bis zum 
17.03.2024 online unter 
diesem QR-Code an. 
Schnell sein lohnt sich, 
da die Teilnehmerzahl be-
grenzt ist. Und übrigens: Für ausreichend Ver-
pflegung ist gesorgt und es muss natürlich 
nicht nur bei EINEM Stück Pizza bleiben… 

Herzlich eingeladen sind Schülerinnen und 
Schüler, die im September 2025 eine Ausbil-
dung beginnen möchten.

Das Ausbildungs-Team freut sich auf dich.� n

Landratsamt Fürth
Ausbildung
Frau A. Seidel
Telefon: 0911 9773-1104
E-Mail: aus-undfortbildung@lra-fue.bayern.de

KINDER- UND JUGENDAKTIVWOCHEN 2024:

Spiel und Spaß nonstop

Keramik selber bemalen
Termin: Mittwoch, 27. März, 9.30 bis 11.30 Uhr 
Für: junge Menschen ab 10 Jahren 
Wo: Jugendtreff Veitsbronn, Siegelsdorfer Straße 24 
UKB: 5,00 € 
Mitzubringen: etwas zu trinken und evtl. Vesper

Heute könnt ihr euch kreativ austoben. Lasst eurer Fantasie freien Lauf und experimentiert mit Farbe, Formen und Bildern 
auf Keramik. Ihr bekommt von uns einen Teller und eine Tasse dafür und dann kann‘s losgehen. Die Kunstwerke dürfen 
natürlich danach mit nach Hause genommen werden.

•  Anmeldung bis 18. März, unter www.fp.veitsbronn.de | Bezahlung des Angebots erfolgt per Rechnung im Anmeldesystem.
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Anzeige

BERUFSINFOTAG 

DEIN TAG

15.03.2024
16-19 Uhr

DER AUSBILDUNG

IM LANDKREIS FÜRTH

BERUFE UND UNTERNEHMEN

www.landkreis-fuerth.de/ausbildung

ENTDECKE SPANNENDE

Gymnasium Oberasbach

„DEIN TAG DER AUSBILDUNG“ AM 15. MÄRZ 2024:

Rallye, Azubitalk & Eis
Am 15. März öffnet das Dietrich-Bon-
hoeffer-Gymnasium für alle, die sich 
über Ausbildungsmöglichkeiten im 
Landkreis Fürth informieren wollen. 

Zahlreiche Unternehmen stellen spannen-
de Berufe vor und beantworten Fragen. 
Du weißt noch nicht, was du nach der 

Schule machen willst? Du hast Lust, dich über 
verschiedene Ausbildungsberufe zu informie-
ren? Dann ist der Berufsinfotag „Dein Tag der 
Ausbildung im Landkreis Fürth“ genau das 
Richtige für dich. Am Freitag, den 15. März 
2024, von 16 bis 19 Uhr, kannst du im Diet-
rich-Bonhoeffer-Gymnasium in Oberasbach 
viele interessante Unternehmen und Berufe 
kennenlernen. Ob Handwerk, Handel, Indust-
rie, Dienstleistung oder Gesundheit – für jeden 
Geschmack ist etwas dabei. 

Entdecke spannende Berufe und 
Unternehmen 
Du kannst dich direkt mit Ausbildern und Azu-
bis austauschen und bei verschiedenen Aktio-
nen typische Aufgaben der Ausbildungsberufe 
ausprobieren. Komm vorbei, sei neugierig und 

sichere dir deine Ausbildung. Der Berufsinfo-
tag ist eine tolle Gelegenheit, dich über deine 
Zukunft zu informieren und erste Kontakte zu 
knüpfen. Nutze die Chance und komm vorbei. 
Du brauchst dich nicht anzumelden, der 
Eintritt ist frei. 

Digitale Plattform 
Das ist nicht alles: Begleitet wird der Berufsin-
fotag 2024 digital mit einer eigenen Plattform. 
Auch im Nachgang zur Messe sind dort jede 
Menge Infos zu Ausbildungsmöglichkeiten im 
Landkreis zu finden. Los geht die digitale Mes-
se direkt ab dem 15. März, also parallel zur 
Veranstaltung. Du findest dort Innovatives und 
Interaktives. Ziel ist es, für Dich und alle Fach-
kräfte eine zentrale Anlaufstelle in der Region 
zu entwickeln. www.landkreis-fuerth.de/
ausbildung� n

KONTAKT
Landratsamt Fürth
Regional- und Wirtschaftsförderung
Sandra König
Telefon: 0911 9773-1031
E-Mail: wirtschaft@lra-fue.bayern.de

www.familie-landkreis-fuerth.de/

http://www.landkreis-fuerth.de/ausbildung
http://www.landkreis-fuerth.de/ausbildung
http://www.familie-landkreis-fuerth.de/


WIRTSCHAFT

LFA FÖRDERBANK BAYERN:

Beratungstage zu Förderkrediten
Um kleine und mittlere Unternehmen 
bei der Finanzierung ihrer geplanten 
Investitionen und Innovationen mit 
Fördermitteln zu unterstützen, bietet 
die Regional- und Wirtschaftsförderung 
des Landkreises Fürth mit dem Amt für 
Wirtschaft und Stadtentwicklung zu-
sammen mit der LfA-Förderbank Bayern 
und in Kooperation mit den Wirtschafts-

kammern IHK und HWK kostenlose Be-
ratungstage zu Fördermitteln an. 

Die Beratungstage richten sich an Unter-
nehmen aus Stadt und Landkreis Fürth, 
die neue Produkte, Verfahren oder 

Dienstleistungen in ihrem Betrieb planen oder 
neue Technologien einführen sowie ihren Be-
trieb energetisch optimieren möchten.

Der nächste LfA-Beratungstag für Unter-
nehmen und Gründungsinteressierte aus der 
Stadt und dem Landkreis Fürth findet am 
Dienstag, den 12. März 2024, ab 9 Uhr 
im Wirtschaftsrathaus, Königstraße 1, 90762 
Fürth statt (Besprechungszimmer 301, 3. OG).

Um einen Termin für die persönliche Beratung 
zu vereinbaren, bitte bei Frau Frühwald vom 

KONTAKT
Landratsamt Fürth
Regional- und Wirtschaftsförderung
Sandra König
Telefon: 0911 9773-1031
E-Mail: wirtschaft@lra-fue.bayern.de

Beratung Digitalisierung
Das Zukunftszentrum Süd bietet in Ko-
operation mit der Regional- und Wirt-
schaftsförderung einen Beratungstag 
rund um Digitalisierung und KI.

Veranstaltungsort: Landratsamt Fürth, Im Pin-
derpark 2, Zirndorf

Kostenfreie 
Anmeldung:

Wie laufen die Gespräche 
ab? Es besteht die Möglichkeit, konkrete 
Themen einzubringen oder gemeinsam im 

Gespräch herauszufinden worauf der Fokus 
liegen sollte.

Mögliche Fragen: Wie sehen Strukturen und 
Prozesse aus? Mit welchen Tools wird ge-
arbeitet? Wie arbeitet das Team zusammen? 
Welche aktuellen Projekte benötigen Unter-
stützung?

Wie geht es weiter?
Eine kostenlose themenbezogene Begleitung 
sowie eine individuelle Vernetzung zu einem 
passenden Projekt sind machbar. Mögliche 
Ansatzpunkte sind: Soll eine neue Technolo-

gie eingeführt oder Mitarbeiter digital weiter-
gebildet werden? Sind Unternehmen auf der 
Suche nach einer Förderung?

Gleich anmelden, es lohnt sich.� n

TEILNEHMERINNEN UND TEILNEHMER AUS LANDKREIS VERTRETEN:

Deutsche Meisterschaft im Handwerk
Drei junge Handwerkerinnen und Hand-
werker aus dem Landkreis Fürth haben 
bei der Deutschen Meisterschaft im Hand-
werk hervorragende Leistungen gezeigt. 

Sie wurden zusammen mit anderen Spit-
zen-Absolventeninnen und -Absolventen 
aus Mittelfranken in Ansbach gefeiert. 

Für den Landkreis gratulierte in Vertretung des 
Landrats Kreisrätin Renate Krach.
Auch wurden mittelfränkische Handwerkerinnen 
und Handwerker ausgezeichnet, die sich beson-
ders für die Ausbildung des Profi-Nachwuchses 
engagieren. Sie sind diejenigen, die den Erfolg 

ihrer Auszubildenden erst möglich machen.
Aus dem Landkreis Fürth waren eine Preisträ-
gerin und zwei Preisträger vertreten:
•  Hannah Zahn, Kosmetikerin aus Cadolzburg, 

die ihre Ausbildung in Roßtal absolviert 
•  Christoph Lachmann, Orgelbauer aus Dies-

peck, der seine Ausbildung in Oberasbach 
macht

•  Felix Frosch, Metallbauer aus Fürth, dessen 
Ausbildung in Cadolzburg stattfindet 

„Ich gratuliere allen Preisträgern zu ihren he-
rausragenden Leistungen und wünsche ihnen 
weiterhin viel Erfolg in ihrem Handwerk”, sagte 
Renate Krach.� n

Wirtschaftsreferat der Stadt Fürth anmelden 
(Tel.: 0911 974-1896, corinna.fruehwald@
fuerth.de).
Die Anmeldung ist bis spätestens eine Woche 
vor dem Beratungstag erforderlich. Die Bera-
tungsgespräche dauern jeweils ca. 45 Minu-
ten und sind kostenlos.

Weitere Termine 2024 in Zirndorf und 
Fürth
Für diejenigen, die den Termin am 12. März 
2024 nicht wahrnehmen können, gibt es wei-
tere LfA-Beratungstage im Jahr 2024. Sie fin-
den abwechselnd im Landratsamt in Zirndorf 
und im Amt für Wirtschaft und Stadtentwick-
lung in Fürth statt.

Die weiteren Termine 2024 sind:
• 11.06.2024 im Landratsamt in Zirndorf
•  03.09.2024 im Amt für Wirtschaft und 

Stadtentwicklung in Fürth
• 03.12.2024 im Landratsamt in Zirndorf
Die Anmeldung für diese Termine erfolgt eben-
falls bei Frau Frühwald vom Wirtschaftsreferat 
der Stadt Fürth.� n

KONTAKT

AKTIONEN FÜR FRAUEN: 

Equal Pay Day
Frauen verdienen in der Regel im Laufe 
ihres Lebens weniger Geld als Männer. 
Um darauf aufmerksam zu machen, gibt 
es jedes Jahr den Equal Pay Day. Dieser 
symbolisiert den Tag im Jahr, bis zu dem 
Frauen theoretisch ohne Lohn arbeiten, 
während Männer schon ab dem 01. Ja-
nuar für ihre Arbeit entlohnt werden. Im 
Jahre 2024 ist dies der 06. März.

Die Gründe für die Lohnungleichheit zwi-
schen Frauen und Männern sind vielfältig: 
Frauen übernehmen auch heute noch die 

Hauptverantwortung für familiäre Auszeiten, 
arbeiten häufiger in Teilzeit oder in schlechter 
bezahlten Berufen. Dementsprechend sind 
Frauen im Alter oftmals schlechter abgesichert. 
Um dem entgegenzuwirken, ist es wichtig, dass 
Frauen sich mit den Themen Erwerbstätigkeit 
und Finanzen auseinandersetzen.

Angebote der Beauftragten für Chan-
cengleichheit am Arbeitsmarkt
Die Beauftragten für Chancengleichheit am 
Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Fürth so-

wie des Jobcenters Fürth Land können dabei 
helfen, einen Weg zurück in die Arbeitswelt 
zu finden oder einen Richtungswechsel einzu-
schlagen. Sie bieten kostenlose Beratung rund 
um Themen wie Berufsrückkehr, berufliche 
Weiterbildung und Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. Carina Verhülsdonk (Agentur für 
Arbeit Fürth) und Vanessa Loidold (Jobcen-
ter Fürth Land) agieren mit ihren Angeboten 
bürgernah und zielgruppengerecht. Sie bie-
ten neben der terminierten Beratung in den 
eigenen Räumlichkeiten, freie Sprechstunden 
in Mütterzentren / Eltern-Cafés, Informations-
stände auf Veranstaltungen und kostenlose 
Onlineseminare.

Die nächsten Aktionen zum Equal Pay 
Day
Die Beauftragten für Chancengleichheit haben 
im Foyer der Jahnturnhalle Oberasbach während 
des sortierten Kinderbasars am 16.03.2024 
einen Informationsstand. Informiert wird zum 
Thema Chancengleichheit und Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf.
Weitere Angebote gibt es auf der Veranstal-

tungsdatenbank der Agentur für Arbeit Fürth 
bzw. können diese direkt bei den Ansprechpart-
nerinnen erfragt werden.� n

Ihre Beauftragten für Chancengleichheit am 
Arbeitsmarkt: 

  

Vanessa Loidold
Jobcenter Fürth Land
Telefon: 0911 2024 507
E-Mail: 
Jobcenter-Fuerth-Land.BCA@jobcenter-ge.de

  

Carina Verhülsdonk
Agentur für Arbeit Fürth
Telefon: 0911 2024 108
E-Mail: Fuerth.BCA@arbeitsagentur.de
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Die Gewinnerinnen und Gewinner freuen sich 
über ihre Auszeichnung
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bildung

INFOVERANSTALTUNG
Kommen Sie zu unserer Infoveranstaltung am

Donnerstag, den 21. März 2024
Wir informieren über unsere Ausbildungsmöglichkeiten:

um 16:00 Uhr
• zum/zur Erzieher*in
• das Sozialpädagogische Einführungsjahr

um 17:30 Uhr
• die Fachkraft für Grundschulkindbetreuung

Fachakademie für Sozialpädagogik Fürth
Fachschule für Grundschulkindbetreuung
John-F.-Kennedy-Straße 31, 90763 Fürth

www.fachakademie-fuerth.deBestellung:  persönlich vor Ort in Cadolzburg (Marktplatz 5),
per Telefon 09103 8228
oder Mail unter schaudi@roedl-energie.de

Zum Frühjahrsmarkt in Cadolzburg:

Heizöl Sammel-
bestellungbestellung

4. - 8. März 2024

Einzelhandels-Aktionen • Blütenbomben-Verteilung • Puppentheater  
Schule der Phantasie • walking-acts, Live-Musik • lebende Schaufensterpuppen 

Frühlingsmarkt auf der Fürther Freiheit 16. bis 24. März

VERKAUFSOFFENER SONNTAG
17. März 24 
13 -18 UhrIN FÜRTHIN FÜRTH

FÜRTH SCHECK
Der Fürther Einkaufsgutschein

 
 
 
 
 
 

17. 
März 
2024 

mit Karin Simon 
(Kabarettistin & Autorin)      
“Zum Sterben schön” 

Vormittags-Bouillon ab 10:30 Uhr, Beginn 11:00Uhr  
Fürth, Gustav-Weißkopf-Straße 9 (Golfpark) 
Anmeldung  erbeten, der Eintritt ist kostenlos  
buero@hospizverein-fuerth.de // 0911 979 0546 0 

KULTUR
VOM 31. MÄRZ BIS 4. APRIL IN DER STADTHALLE:

Musical: Heiner 2024

Das Erfolgsmusical Heiner 2024 kehrt 
zurück auf die Bühne und nimmt alle 
Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf 
eine emotionale Reise durch das Leben 
eines Mannes, der mit 100 Jahren noch 
einmal die Liebe findet. Die Cadolz-
burger Burgfestspiele präsentieren in 
der Stadthalle Fürth eine berührende 
Geschichte über Erinnerungen, Konflik-
te und Hoffnungen, die Jung und Alt 
gleichermaßen anspricht.

Heiner ist 100 Jahre alt und lebt in einem 
Seniorenheim. Er hat viel erlebt, aber 
auch viel verloren. Er spricht kaum noch 

und zieht sich immer mehr zurück. Doch dann 
kommt Claudia, eine junge Mitarbeiterin des 
Heims, auf eine geniale Idee, die seine Erinne-
rung zurückholt.

Plötzlich erwacht Heiner wieder zum Leben 
und beginnt, seine Geschichte zu erzählen. 
Und er merkt, dass es nie zu spät ist, um 
glücklich zu sein.

Eine Geschichte, die Generationen be-
wegt
Heiner 2024 ist mehr als nur ein Musical. Es 
ist eine Geschichte, die zeigt, wie wichtig es 
ist, aus der Vergangenheit zu lernen und die 
Gegenwart zu schätzen. Es ist eine Geschichte, 
die die vielen Facetten menschlicher Konflik-
te vor Augen führt, die alle betreffen: innere 
wie äußere, zwischen Jung und Alt, Mann und 
Frau, früher und heute. Es ist eine Geschichte, 
die ermutigt, gemeinsam einen neuen Weg zu 
gehen, statt sich zu entzweien.

Ein Musical, das begeistert
Heiner 2024 ist ein Musical, das mit viel Fein-
gefühl, Humor und Musik inszeniert wur-
de. Die Regie führt Jan Burdinski, der schon 
mehrere erfolgreiche Musicals für die Cadolz-
burger Burgfestspiele inszeniert hat. Die Ge-
schichte stammt von Fritz Stiegler, die Musik 
von Matthias Lange. Das Bühnenbild gestalte-
te Janos Schäfer. Die Choreografie übernahm 
Kathleen Bengs, die mit über 80 erfahrenen 
Amateurdarstellerinnen und -darstellern ein 
eindrucksvolles Ensemble bildet.

Heiner 2024 ist bereits das sechste erfolgrei-
che Musical der Cadolzburger Burgfestspiele. 
Die Vorstellungen finden vom 31. März bis  
4. April 2024 jeweils um 19.30 Uhr (am 1. 
April zusätzlich auch um 14.30 Uhr) in der 
Stadthalle Fürth statt. Tickets sind ab sofort 
unter cadolzburger-burgfestspiele.de und bei 
reservix.de erhältlich.� n

31.3. - 4.4.2024
Wiederaufnahme des Erfolgsmusical in der Stadthalle Fürth

Das Musical „Heiner“ kehrt zurück auf die Bühne – diesmal in der Stadthalle Fürth
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SENIOREN
FÜR DEN ERNSTFALL VORSORGEN: 

Kostenlose Notfallmappe

Der Landkreis Fürth und die Sparkas-
se Fürth bieten eine praktische Mappe 
an, in der wichtige Dokumente und In-
formationen für den Notfall hinterlegt 
werden können. Die zweite Auflage ist 
jetzt kostenlos erhältlich.

Die Notfallmappe ist ein Angebot, das hilft, 
für jede Lebenslage vorzusorgen. Dar-
in wird festgehalten, wie im Sinne eines 

Menschen gehandelt werden soll, wenn er oder 
sie nicht mehr dazu in der Lage ist, zum Beispiel 

durch einen Unfall 
oder eine Krankheit. 
In der Notfallmappe 
lassen sich wichtige 
Unterlagen wie Vor-
sorgevollmachten, 
Gesundheitsdaten, 
Ärztekontakte, Organ-
spende-Ausweis oder 
Testament aufbewah-
ren. „So muss nicht 
alles kurzfristig orga-
nisiert und entschie-
den werden”, sagt 
Landrat Bernd Obst.

Wie ist die Notfall-
mappe entstan-
den?
Die Notfallmappe 
wurde im vergange-

nen Jahr mit Hilfe von Geldern aus der Spar-
kassenstiftung „Eigenständig leben im Alter“ 
entwickelt. Die Stiftung unterstützt jetzt auch 
die zweite Auflage finanziell. Adolf Dodenhöft, 
Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Fürth, er-
klärt: „Die Notfallmappe soll eine Hilfestellung 
sein, welche Dokumente überhaupt relevant 
sind. Dazu zählen beispielsweise Vollmachten, 
aber auch Patienten- und Betreuungsverfü-
gung.“ Er stellte die Notfallmappe gemeinsam 
mit dem Landrat und der Seniorenbeauftragten 
Tanja Maier vor.

Wo bekommt man die Notfallmappe?
Die Notfallmappe ist im Landratsamt Fürth in 
den Dienststellen Fürth und Zirndorf, in den 
Geschäftsstellen der Sparkasse Fürth im Land-
kreis sowie über die Seniorenvertretungen 
und Fachstellen vor Ort verfügbar. Die Unter-
lagen für die Notfallmappe lassen sich auch 
kostenlos unter https://www.landkreis-fuerth.
de/zuhause-im-landkreis/jugend-familie-und-
senioren/senioren/notfallmappe.html herun-
terladen.

Für wen ist die Notfall-
mappe geeignet?
Die Notfallmappe ist für 
Jung und Alt ein tolles An-
gebot. Im Fall der Fälle ist 
es dann leichter zu agieren 
und zu entscheiden. Der 
Landrat rät: „Das Angebot sollte wahrgenom-
men werden, denn Vorbereitung ist oft die hal-
be Miete.“  n

KONTAKT

KONTAKTINFO

Landratsamt Fürth
Seniorenbeauftragte 
Tanja Maier
Telefon: 0911 9773-1226
E-Mail:  t-maier@lra-fue.bayern.de

ONLINE-PLATTFORM FÜR PFLEGEPLÄTZE: 

Schnelle und einfache Lösung
Wenn ein Pflegeplatz gebraucht wird, 
bleibt oft nicht viel Zeit. Angehörige 
müssen viele Faktoren berücksichtigen, 
wie Lage, Kosten, Qualität und Wartezeit. 
Wie findet man das passende Angebot?

Die Pflegeplatzbörse ist eine Online-Platt-
form, die vom Fachbereich Sozialwesen 
des Landratsamtes und der Gesund-

heitsregionPlus entwickelt wurde. „Sie soll 
sowohl den Pflegeeinrichtungen als auch den 
Betroffenen helfen”, sagt Landrat Bernd Obst.

So funktioniert die Pflegeplatzbörse
Auf der Website lassen sich 57 Pflegeeinrich-
tungen im Landkreis Fürth nach freien Plätzen 
durchsuchen. Auch eine Schnellsuche ist mög-
lich. Es stehen verschiedene Filter zur Auswahl, 
wie zum Beispiel die Art der Pflege, Entfernung 

oder Ausstattung. Die Verfügbarkeit der Plätze 
wird mit einem Ampelsystem angezeigt: Grün 
bedeutet frei, Gelb bedeutet Warteliste und 
Rot bedeutet belegt. Außerdem geben Fotos 
der Einrichtungen einen ersten Eindruck. Die 
Website ist barrierefrei gestaltet.

Wichtig auch für Ehrenamtliche
Die Pflegeplatzbörse ist nicht nur für Pflegebe-
dürftige und ihre Angehörigen gedacht, son-
dern auch für Ehrenamtliche, die im Bereich 
der Pflege aktiv sind. Sie können die Plattform 
nutzen, um schnell wichtige Informationen 
zu finden und weiterzu-
geben.
Die Pflegeplatzbörse ist auf 
der Seite www.gesund-
heitsregion-landkreis-fu-
erth.de verlinkt.

Jetzt neu: Neben der Pflegeplatzbörse gibt es 
ab sofort den Pflegefinder Bayern.

Es ist das erste Angebot, 
das ein gesamtes Bundes-
land umfasst – Bayern 
nimmt damit eine Vorreiter-
rolle ein.� n

Landratsamt Fürth
Seniorenbeauftragte
Tanja Maier
Telefon: 0911 9773-1226
E-Mail: t-maier@lra-fue.bayern.de

FÜR EHRENAMTLICHE BETREUER UND VOLLMACHTNEHMER:

Kostenlose Schulung
Für alle, die sich ehrenamtlich um Men-
schen kümmern, die ihre Angelegen-
heiten nicht mehr selbst regeln können, 
bietet die Betreuungsstelle Landkreis 
Fürth einen kostenlosen Einführungs-
kurs an. 

Der Kurs richtet sich an gerichtlich bestell-
te Betreuerinnen und Betreuer sowie 
Vollmachtnehmerinnen und Vollmacht-

nehmer, aber auch an Interessierte, die mehr 
über das Thema erfahren wollen.
Der Kurs umfasst zwei Termine, an denen sich 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einem 

geschützten Rahmen austauschen können. 
Sie werden über die Aufgaben, Rechte und 
Pflichten eines Betreuers informiert und erhal-
ten praktische Tipps für die Betreuung. Zu den 
Inhalten gehören unter anderem: Beginn einer 
Betreuung, das Gerichtsverfahren, Vorsorge-
möglichkeiten, Vermögenssorge, Gesundheits-
fürsorge, Unterbringung, Wohnungsbelange, 
Kriseninterventionen, Haftungsfragen und 
vieles mehr.

Anmeldung und Termine
Die Schulungen finden einmal im Vierteljahr in 
der Betreuungsstelle Landratsamt Fürth, Stre-

semannplatz 11, Fürth, Zimmer 1.06 statt. 
Die nächsten Termine für 2024 sind: 18. und 
25.03. / 17. und 24.06. / 09. und 16.09. / 11. 
und 18.11.2024 jeweils in der Zeit von: 14 bis 
17 Uhr.� n

Die Teilnahme ist kostenlos, aber um 
Anmeldung wird gebeten:
Landratsamt Fürth
Betreuungsstelle
Telefon: 0911 9773-1218
E-Mail: betreuungsstelle@lra-fue.bayern.de 

„ÄLTER WERDEN MIT WÜRDE“:

Interessante Vorträge in Wilhermsdorf
„Älter werden – na und!?” lautet der 
Titel einer Reihe von spannenden Vor-
trägen im Bürgersaal Wilhermsdorf. 
Vorgestellt werden Werkzeuge und Per-
spektiven, um die goldenen Jahre mit 
Würde und Vitalität zu genießen.

Das Leben beginnt erst mit 66, wie Doris 
Last, eine renommierte Sozialpädagogin, 
in ihrem Vortrag am 21. März 2024 zei-

gen wird. Sie wird die Schönheit und die Her-
ausforderungen, die das Älterwerden mit sich 
bringt, aufzeigen und eine neue Sichtweise 
auf die unvermeidliche Reise vermitteln.
Am 15. Mai 2024 wird Michael Störn, ein er-
fahrener Physiotherapeut durch praktische 
Schritte führen, um die körperliche Fitness im 
Alter zu erhalten. Seine Erkenntnisse sind nicht 
nur theoretisch, sondern erprobte Methoden, 
die für Beweglichkeit und Wohlbefinden sor-
gen.

Rechtliche Fragen klären
Die Komplexität der rechtlichen Vertretung 
und der Pflegerechte für ältere Menschen 
kann abschreckend sein. Am 11. November 
2024 findet dazu eine aufschlussreiche Veran-

staltung statt, die die recht-
lichen Prozesse rund um die 
Vormundschaft und die Vor-
sorgevollmacht erläutert. 
Referent ist Sven Nölting 
von der Betreuungsstelle 
des Landkreises Fürth. 

Doris Last kehrt am 17. Sep-
tember 2024 zurück, um 
Licht ins Dunkel der Demenz 
zu bringen. Es geht um „My-
thos und Wahrheit” von De-
menz. Diese Veranstaltung 
ist wichtig für Familien und 
Einzelpersonen, die Ver-
ständnis und Bewältigungs-
strategien für diese Erkran-
kung suchen.

Über das Thema „Versor-
gung am Lebensende” geht 
es im Vortrag des Hospiz-
vereins Fürth am 13. No-
vember 2024. Der Eintritt 
ist bei allen Veranstal-
tungen frei.� n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Adolf Dodenhöft, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Fürth, Tanja 
Maier und Landrat Bernd Obst blättern in der Notfallmappe
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FACHGERECHT ENTSORGT ZUM SCHUTZ DER UMWELT:

Mobile Sondermüllsammlung 
Abfälle, die gesundheits- und umwelt-
gefährdend sind, können bei der mo-
bilen Sondermüllsammlung abgegeben 
werden. Angenommen werden aus-
schließlich Sonderabfälle, die nach Art 
und Menge haushaltsüblich sind. 

Von der Annahme ausgeschlossen sind 
gefährliche Abfälle aus dem Gewerbe, 
aus der Industrie sowie aus der Land-

wirtschaft. Diese Sonderabfälle sind aus-
schließlich über Fachfirmen beziehungsweise 
Rückgabe beim Hersteller zu entsorgen. Aus-
kunft hierzu erteilt die Firma Lissi Gebhardt 
unter der Telefon-Nummer 0911-701009-30, 
die in Nürnberg eine Sammelstelle zur Zwi-
schenablagerung von Sondermüll betreibt.
  
Was zählt zum haushaltsüblichen Son-
dermüll und wird daher angenommen?
Beispielsweise sind das 
• Putz-, Wasch- und Desinfektionsmittel  
•  Pflanzenschutz- und Düngemittel aus der 

Gartennutzung
•  Mittel zur Schädlingsbekämpfung aus der 

Gartennutzung
• Holzschutzmittel, -beizen, -lacke
• Frostschutzmittel

• Kleinmengen Treibstoffe
• Chemikalien aus dem Hobbybereich
• Nagellackentferner, Lösemittel, Aceton
• Dichtungsmassen
•  Klebe-, Imprägnierungs-, Behandlungs- und 

Pflegemittel für Metall, Holz, Leder etc.
•  Lacke und Farben (mit Ausnahme von was-

serlöslichen Farben)
• Feuerlöscher

Die Abfälle sind in geschlossenen Behältnissen 
(möglichst in Originalverpackung) abzugeben. 
Bitte beachten: Sondermüll darf nur direkt 
dem Fachpersonal übergeben werden.

Was ist kein Sondermüll und wird daher 
nicht angenommen?
Altmedikamente 
Sie sind über den Restmüll zu entsorgen, da 
keine Schadstoffe enthalten sind. Am besten 
diese Abfälle ganz unten in die Mülltonne le-
gen (in einem Müllbeutel vermischt mit sons-
tigem Restmüll).

Dispersionsfarben, wasserlösliche 
Acrylfarben
Diese Farben enthalten als Lösemittel lediglich 
Wasser. Im eingetrockneten Zustand dürfen 

sie daher über den Restmüll (in einem dichten 
Behältnis) entsorgt werden. Dispersionsfarb-
reste (flüssig und fest) werden auch bei den 
Wertstoffhöfen gegen Gebühr angenommen.

Elektrogeräte, Leuchtstoffröhren/-lam-
pen und Energiesparlampen
Sie können beim Händler oder bei den Wert-
stoffhöfen abgegeben werden (gebührenfrei).

Altöl/Motorenöl
Händler sind verpflichtet, das Altöl zurückzu-
nehmen und zu entsorgen. 
Kleinmengen (bis maximal 5 Liter) werden ge-
gen Gebühr beim Wertstoffhof angenommen.

Pflanzenfette und -öle
Eine Abgabe ist kostenlos beim Wertstoffhof 
möglich.� n

Termine Sondermüllsammlung
Hier die kommenden Sammeltermine im Landkreis Fürth: 

Sammelstelle Frühjahr Herbst

Ammerndorf 
am Feuerwehrhaus

09.10.2024 
14:30 - 17:30 Uhr

Cadolzburg 
am Höhbuck

16.04.2024
14:30 - 17:30 Uhr

15.10.2024
14:30 - 17:30 Uhr

Großhabersdorf
Mehrzweckhalle

22.04.2024
14:30 - 17:30 Uhr

Langenzenn
Parkplatz Fa. Elring  | Gewerbestr. 9

18.04.2024
14:30 - 17:30 Uhr

17.10.2024
14:30 - 17:30 Uhr

Oberasbach
Parkplatz Ortszentrum | Am Rathaus

08.04.2024
14:30 - 17:30 Uhr

10.10.2024
14:30 - 17:30 Uhr

Obermichelbach
östl. Parkplatz des Rathauses

24.10.2024
14:30 - 17:30 Uhr

Puschendorf
Bauhof Neustädter Straße

17.04.2024
14:30 - 17:30 Uhr

Roßtal
Parkplatz Mittelschule

15.04.2024
14:30 - 17:30 Uhr

22.10.2024
14:30 - 17:30 Uhr

Seukendorf
am Festplatz

23.04.2024
14:30 - 17:30 Uhr

Stein-Deutenbach
Am Festplatz neben dem „Palm Peach”

11.04.2024
14:30 - 17:30 Uhr

14.10.2024
14:30 - 17:30 Uhr

Tuchenbach
Parkplatz Bürgerhaus

16.10.2024
14:30 - 17:30 Uhr

Veitsbronn
Parkplatz Veitsbad

24.04.2024
14:30 - 17:30 Uhr

23.10.2024
14:30 - 17:30 Uhr

Wilhermsdorf
am Festplatz

10.04.2024
14:30 - 17:30 Uhr

Zirndorf
Parkplatz hinterm Schulsport-Platz (Zufahrt 
nur über Mühlstraße möglich, Standort 
des Bierzeltes zur Kirchweih)

09.04.2024
14:30 - 17:30 Uhr

08.10.2024
14:30 - 17:30 Uhr

UMWELT

KONTAKT
Noch Fragen „rund um den Abfall“? Das 
Team der Abfallberatung hilft gerne weiter: 
Landratsamt Fürth 
Abfallberatung
Telefon: 0911 9773-3037 
E-Mail: abfallberatung@lra-fue.bayern.de

ZUSAMMEN 70 JAHRE IM LANDKREIS BESCHÄFTIGT:

Das Landratsamt sagt auf Wiedersehen

Bei einer kleinen Feierlichkeit wurden 
Betty Brendel, Karl-Heinz Daum und 

Helmuth Lowitz in den Ruhestand ver-
abschiedet. 

Betty Brendel war seit 2002 im Bereich der 
Wirtschaftlichen Jugendhilfe des Landrats-
amts tätig und kümmerte sich hauptsächlich 
um die Buchhaltung des Jugendamtes. Nach 
22 Jahren ist sie seit 01. Januar im Ruhestand.

Karl-Heinz Daum startete 1988 als Müll-
werker für das damalige Müllheizwerk des 
Landkreises Fürth. Seit 1989 arbeitete er für 
die Wertstoffhöfe Zirndorf-Rangau und Lan-
genzenn-Horbach. Der Übergang in den Ru-
hestand erfolgte Anfang Februar nach über 35 

Jahren im Dienst für den Landkreis Fürth. 

Helmuth Lowitz absolvierte ein Studium in 
anorganischer Chemie in Temeschburg. Seit 
2011 war er an verschiedenen Liegenschaften 
des Landratsamtes Fürth als Hausmeisterhel-
fer und seit Juni letzten Jahres am Gymnasium 
in Stein beschäftigt. Auch er verabschiedete 
sich Anfang Februar in den Ruhestand – nach 
13 Jahren im Landratsamt.
Landrat Bernd Obst bedankte sich bei den nun 
ehemaligen Mitarbeitenden für ihre langjährig 
geleistete Arbeit im Landkreis. Für den neuen 
Lebensabschnitt wünschte er alles Gute und 
viel Gesundheit.� n

Helmut Lowitz, Betty Brendel und Karl-Heinz 
Daum feiern Jubiläum
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Kreisbrandmeister Gerald Schaller (2.v.l.) wurde verabschiedet
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KREISBRANDMEISTER SCHALLER VERABSCHIEDET:

Aktuelles von der Feuerwehr
Landrat Bernd Obst und Kreisbrandrat Frank Bauer ver-
abschiedeten den Kreisbrandmeister Gerald Schaller. 

Am 01. April 1983 trat er in die FF Cadolzburg ein, bei der er 
von 1995 bis 2001 Kommandant war. 
Im Anschluss übernahm er als Kreisbrandmeister des Landkrei-
ses Fürth die Bereiche Ausbildung Atemschutz, Motorsägen-
Lehrgang und die Abnahme von Leistungsabzeichen. Zusätz-
lich nahm er an zahlreichen – auch überörtlichen – Einsätzen 
teil, zum Beispiel am Hochwassereinsatz in Baiersdorf 2007. 
Die Nachfolge als Kreisbrandmeister tritt Dieter Waber an.
Landrat und Kreisbrandrat dankten Gerald Schaller für seinen 
Einsatz und wünschten seinem Nachfolger einen guten Start.�n
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Tel. 0911 31 76 75 · www.kunstmann-sanitaer.de

BADSANIERUNG
Visuelle Badgestaltung

Kundenparkplätze vorhanden

Alles aus 
einer Hand!

2 Zi.-Neubauwohnung
ca. 66 m2 in Oberasbach –

Bezugsfrei, Bibert living, beste Infra-
struktur, Lage in Metropolregion Nbg./
Fü/ER, Aufzug, Abstellraum, Badezim-
mer mit schwellenfreier Dusche & Ba-
dewanne, Balkon, KM 915 € mtl. zzgl.
ca. 250 € NK, Energieausw. i. Vorb.

Fa. Domizil Immob. GmbH
Infos unter: 0911 977 75 20 –

www.domizil-immo.com

2,5 Zi.-Neubau Maisonettewhg.
ca. 75 m2 in Oberasbach –

„MINI-Reihenhaus“
Bezugsfrei, Bibert living, beste Infra-
struktur, Lage in Metropolregion Nbg./
Fü/ER, Wohnen auf 2 Ebenen EG/1.OG,
2 Balkone mit Wintergartenfkt. (offen
o. geschl. nutzbar), Bad mit schwellen-
freier Dusche, Gäste-WC, Abstellraum,
Aufzug, Einbauküche KM 1030 € mtl.
zzgl. ca. 250 € NK, Energieausw. i. Vorb.

Fa. Domizil Immob. GmbH
Infos unter: 0911 977 75 20 –

www.domizil-immo.com

90513 Zirndorf 
Tel. 0911/96 97 30 • Fax 0911/96 97 322 
hanold@hanold.de • www.hanold.deM e i s t e r b e t r i e b

1965-2024

59JAHRE
GLAS

FENSTER
TÜREN

/ innovati
v /
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seit über

Jahren
50 Bauelemente GmbH

Markisen · Rolladen · Jalousien
M E I S T E R B E T R I E B

FRÜHJAHRS-
HAUSMESSE

Sa. 9.3. bis So. 10.3.24 von 10-18 Uhr

Nur an diesen Tagen schenken
wir Ihnen die

19% MwSt.*

Fa. SCHNEE Bauelemente GmbH
Fürther Straße 23 · 90587 Veitsbronn · Tel. 0911-752545 · Fax 7876002

www.schnee-bauelemente.de

Wir laden
herzlich ein

auf Markisen · Sonnenschutz
Terrassenüberdachungen

Rolladen · Jalousien
Fenster · Türen und Tore

Insektenschutzgitter
* nur auf ausgewählte Produkte!

GESUNDHEIT
WEBAPP MEMOFRESH:

Eine digitale Plattform für Gesundheit
Die GesundheitsregionPlus bietet eine 
kostenlose WebAPP an, die hilft, Ge-
dächtnis, Bewegung, Ernährung und 
Entspannung zu verbessern.

Wie oft steht die eigene Gesundheit 
im Fokus? Im Alltag fehlt oft „Zeit für sich 
selbst“ und der Wunsch, etwas Gutes für Kör-
per und Geist zu tun, geht unter.  Dabei ist es 
ganz einfach, mit kleinen Schritten einen ge-
sunden Lebensstil zu pflegen. 

Die WebAPP memofresh der Gesundheitsre-
gionPlus ist dafür eine gute Möglichkeit. Die 
WebAPP ist für alle Landkreisbürgerinnen und 
Landkreisbürger bis zum 31. Dezember 2024 
kostenlos.

Diese vier Bereiche bietet die WebAPP 
an:

Gedächtnistraining
Hier gibt es jeden Tag eine neue Übung, die 
Logik, Konzentration und Merkfähigkeit trai-
niert. Dabei lassen sich Punkte sammeln und 
auch einige bekannte Orte aus dem Landkreis 
entdecken.

Bewegung
Einfach Videoanleitungen sorgen dafür fit und 

agil zu bleiben. Jeden Tag steht 
eine Übung im Fokus, um sich in 
Schwung zu bringen.

Ernährung
Dabei geht es um leckere Rezepte 
für eine ausgewogene Ernährung, 
die Gehirn und Gesundheit positiv 
beeinflussen. Die Rezepte sind von 
Expertinnen und Experten erstellt 
und einfach nach zu kochen.

Entspannung und soziale Kon-
takte 
Wer sich fit halten will, findet hier 
Videoanleitungen für Übungen, die 
helfen, Stress abzubauen und mehr 
Ruhe und Gelassenheit zu finden. 
Außerdem wird erklärt, wie wichtig 
soziale Kontakte für die geistige 
Fitness sind.
 
Mit nur wenigen Minuten am Tag 
hilft die WebAPP memofresh etwas 
für die eigene Gesundheit zu tun. 
Der QR-Code führt zur Anmeldung. 
Dort gibt es auch eine Anleitung 
zur Nutzung. Ausprobieren lohnt sich auf je-
den Fall.
 

Weitere Informationen:
www.gesundheitsregion-landkreis-fuerth.de

Zugangscode

Der digitale Cocktail
für geistige und
körperliche Fitness

Täglich neu! 
Gedächtnisübungen, Vorschläge und Übungen zu
Bewegung Ernährung und Entspannung. 

Punkte sammeln und an Verlosungen teilnehmen
oder Prämien einlösen.

jetzt
neu

Mfgr23fue

Einfach kostenfrei registrieren auf
coach.memofresh.com

GENERATIONEN BEWEGEN 2024:

Fit und fröhlich bleiben
Das erfolgreiche Projekt „Generationen 
Bewegen!” geht in die nächste Runde. 
Auch 2024 wird es den Landkreis mit 
vielfältigen Angeboten rund um das 
Thema Bewegung bereichern.

Vom 15. April bis 5. Juli 2024 sind 
alle eingeladen, die sich gerne an der 
frischen Luft bewegen und dabei neue 

Leute kennenlernen wollen. Ob jung oder 
alt, ob sportlich oder nicht, ob allein oder mit 
Freunden – hier ist für jeden etwas dabei.
Das Besondere an „Generationen Bewegen!” 
ist, dass man einfach vorbeikommen und mit-
machen kann, ohne sich vorher anzumelden 
oder etwas zu bezahlen. Das Projekt wird vom 

Landkreis und von lo-
kalen Partnern unter-
stützt.

Bald mehr Infos zu 
Zeiten und Orten
Die genauen Zeiten 
und Orte der einzel-
nen Angebote werden 
in Kürze im Landkreis-
magazin und auf der 
Homepage des Land-
kreises Fürth bekannt 
gegeben.� n

2024GENERATIONEN 
GESUND VON 0-100  

Bewegen!
Ein kostenloses Bewegungsangebot 

an der frischen Luft für alle  

Interessierten von 0-100 Jahren.
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THEATER
in Puschendorf

„Diamantenroulette“
Dreiakter von Walter G. Pfaus

Vorverkauf  NUR 
im Gasthaus Schmotzer am:

     Samstag 16.3.2024 11-13 Uhr
     Samstag 27.4.2024 11-13 Uhr

     
       Eintritt:

10.- €

Beginn
jeweils
20.00 Uhr
sonntags
jeweils
15.00 Uhr

Samstag,      20. April

Freitag,         26. April
Samstag,      27. April
Sonntag,       28. April

Freitag,            3. Mai

Samstag,         4. Mai
Sonntag,          5. Mai

Beginn
Senioren-
vorstellung 
14.00 Uhr

Sonntag,     21.April
Seniorenvorstellung

Karten ebenfalls im Vorverkauf, 
Eintritt frei

Im Saalbau Schmotzer

(1 Euro Spende)
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Wir suchen ab sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt eine

Fachkraft für die Leitung der Finanzbuchhaltung
(m/w/d) in Teilzeit (ca. 30 Std./Woche)
Verwaltungsfachangestellte/r (VFA-K) oder Bilanzbuchhalter/in

Der Zweckverband zur Wasserversorgung Dillenberg-
gruppe versorgt mit ca. 23 Beschäftigten mehr als 62.500 
Einwohner in den Landkreisen Fürth, Ansbach und Neustadt/ 
Aisch mit ca. 3,2 Millionen m³ qualitativhochwertigsten Trink-
wasser/Jahr.

Die vollständige Stellenausschreibung finden Sie unter der 
Rubrik „Karriere“ auf unserer Homepage:
www.dillenberggruppe.de.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie 
sich, gerne auch per Mail unter info@dillenberggruppe.de

Zweckverband zur Wasserversorgung Dillenberggruppe
Gonnersdorf 22, 90556 Cadolzburg
Ansprechpartnerin Frau Andrea Müller 
Tel. 09103/7936-20

Staatliches Bauamt   
Nürnberg

BIS 17. MÄRZ BEWERBEN! 

Das Staatliche Bauamt Nürnberg sucht für die 
Straßenmeisterei Ammerndorf zum nächst- 
möglichen Zeitpunkt mehrere

Mitarbeiter (m/w/d)  
für den Straßen- 
betriebsdienst
Nähere Informationen finden Sie unter
www.stban.bayern.de/karriere/stellenangebote/
index.php

Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen senden 
Sie bitte bis 17.03.2024 an die 
Straßenmeisterei Ammerndorf, 
Heufuhr 1, 90614 Ammerndorf  
oder per E-Mail an  
Norbert.Weber@stban.bayern.de.

Deine ZukunftDeine Zukunft??
Unser AzubiUnser Azubi
Zum 1. 9. 2024 suchen wir je einen Auszubildenden zumZum 1. 9. 2024 suchen wir je einen Auszubildenden zum

Stadtwerke Zirndorf GmbH
Schützenstraße 12 • 90513 Zirndorf • www.stadtwerke-zirndorf.de

Elektroniker (m/w/d)
Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik

Industriekaufmann (m/w/d)

 
 
 
 
 
 
 
Wir, die Fritz Hofbeck GmbH, besetzen zum nächst möglichen 
Zeitpunkt folgende Stellen am Standort Seubersdorf/Dietenhofen: 
 

 LKW – Fahrer (w/m/d) für Sattelzug in Voll-/ Teilzeit 
 oder für Wochenend-/ Feiertagstouren auf 520 € Basis 
 
 Kaufm. Angestellter (w/m/d) in Voll- / Teilzeit 
 
 Betriebsmechaniker (w/m/d) in Voll- / Teilzeit 

 
Bei Interesse können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 
Unsere Kontaktdaten: 
Fritz Hofbeck GmbH 
Seubersdorf 32 
90599 Dietenhofen 
 
Telefon: 09105 997917 
E-Mail Adresse: info@fritzhofbeck.de 
Internetseite: www.fritzhofbeck.de 
 
 
 

AUSBILDUNG MIT DURCHBLICK

Werde Fensterbauer und starte in 
Dein Berufsleben! (m/w/d)

www.schramm-fenster.de/azubi

Schramm GmbH         Mühlsteig 26, 90579 Langenzenn
Tel. 09101 901710       bewerbung@schramm-fenster.de

Mach doch Ferienarbeit oder ein Praktikum bei uns. 
Wir freuen uns auf dich!

Nr. 5 vom 06.03.2024
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026 Landkreis Fürth
Sitzung des Kreisausschusses

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG
Am Dienstag, 12.03.2024, um 10 Uhr fin-
det im Landratsamt Fürth, Im Pinderpark 
2, Besprechungszimmer 0.36 die 25. Sit-
zung des Kreisausschusses (Sondersit-
zung) mit folgender Tagesordnung statt, zu 
der alle interessierten Bürgerinnen und Bürger 
eingeladen werden.

1. Genehmigung der Niederschrift über die 
öffentliche Sitzung des Kreisausschusses am 
26.01.2024 und Veröffentlichung der Nieder-
schrift auf der Landkreishomepage

2. Mitteilungen

3. Kommunale Energieallianz - Photovoltaik-
anlagen

4. Anfragen

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sit-
zung statt.

Zirndorf, den 27.02.2024
Landratsamt Fürth
 
Bernd Obst
Landrat

027 Landkreis Fürth
Übung der US-Streitkräfte

Übung der US-Streitkräfte im März 2024
Die Regierung von Mittelfranken teilt mit, dass 
die US-Streitkräfte folgende Übungen durch-
führen:

Zeitpunkt: 01.03. - 29.03.2024

Art der Übung: Einsatzübung

Fahrzeuge

Radfahrzeuge: ja

Kettenfahrzeuge: nein

Luftfahrzeuge

Hubschrauber: ja

Flugzeuge: nein

Außenlandungen: ja

Nachtübungen: ja

Gebiet: unter anderem der Landkreis 
Fürth

Ansprechpartner stehen bei der US-Army un-
ter den Rufnummern 09641 / 70 58 70 780 
oder 0152 / 09114369 bei Beschwerden über 
Fluglärm zur Verfügung.

Zirndorf, 15.02.2024

LANDRATSAMT FÜRTH
Sachgebiet 31

028 Landkreis Fürth
Verordnung

Verordnung
des Landratsamtes Fürth zum Schutz der
„Altenberger Eichen, Oberasbach“
vom 22.02.2024

Auf Grund von § 20 Abs. 2 Nr. 7 und § 29 des 
Bundesnaturschutzgesetzes - BNatSchG vom 
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt 
durch Art. 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 
2022 (BGBl. I S. 2240) geändert worden ist, 
in Verbindung mit Art. 12 Abs. 1 Satz 1, Art. 

51 Abs. 1 Nr. 5 lit. b, Abs. 2 und Art. 43 Abs. 
2 Nr. 3 des Bayerischen Naturschutzgesetzes 
– BayNatSchG vom 23. Februar 2011 (GVBl. 
S. 82), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. 
Dezember 2022 (GVBl. S. 723), erlässt das 
Landratsamt Fürth folgende

Verordnung:

§ 1
Schutzgegenstand
(1) 1Der grundstücksumrahmende Eichenbe-
stand auf den Fl.Nrn. 843/3, 843/2, 843/4, 
842/2, 842/0 und 845/0 der Gemarkung 
Oberasbach wird als geschützter Landschafts-
bestandteil festgesetzt.
2Der geschützte Landschaftsbestandteil um-
fasst folgende Bestandteile:
1. Die das Grundstück mit der Fl.Nr. 843/3 der 
Gemarkung Oberasbach einfassenden, zum 
Ausweisungszeitpunkt 40 Eichen,
2. den erweiterten Kronentraufbereich der 
Eichen; der erweiterte Kronentraufbereich ist 
die senkrechte Projektion der Baumkronenau-
ßenseiten auf den Erdboden und hiervon aus-
gehend zusätzlich 1,5 Meter in jede Richtung.
3Die auf der Fl.Nr. 843/3 der Gemarkung Ober-
asbach, jedoch nicht im Schutzbereich befind-
lichen Bäume und sonstigen Pflanzen sind 
vom Schutzgegenstand ausgenommen.

(2) Der geschützte Landschaftsbestandteil 
erhält die Bezeichnung „Altenberger Eichen, 
Oberasbach“.

(3) 1Die Lagepläne (Anlagen 1, 2 und 3) im 
Maßstab 1:1.000 bzw. 1:2.500 und 1:5.000 
sind Bestandteil dieser Verordnung. 2Der 
Schutzgegenstand ist hierin rot gekennzeich-
net, der Zufahrtsweg grün. 3Der erweiterte 
Kronentraufbereich der Eichen wurde im Lage-
plan nicht eingefärbt, ist aber dennoch Teil des 
Schutzgegenstands. 4Der Kronentraufbereich 
wurde mit Stand zum Zeitpunkt des aktuells-
ten Luftbildes vom 01.06.2021 eingezeichnet. 
5Es gilt jedoch der wuchsbedingte Kronen-
traufbereich vor Ort.

§ 2
Schutzzweck
1Zweck der Unterschutzstellung ist der Erhalt 
der wertvollen Randeichen und die Entwick-
lung ihres Umfeldes.

2Die in randlicher Stellung um eine ehemalige 
Streuobstwiese stehenden Eichen verbinden 
mit ihrer eindrucksvollen Kulisse die durch 

Wir suchen 

Außendienst-Mitarbeiter m/w/d 

auf 538,-€ Basis, zur Unterstützung unserer Zustellerbetreuung.  
Ihre Hauptaufgaben sind: Einstellen und Einweisen von 
neuen Zustellern, Verteilung von Flyern und Gebietskontrollen.  
Eigener PKW erforderlich. Wir bitten um eine schriftliche 
Kurzbewerbung per Mail an: info@dwfranken.de
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2Diese Maßnahmen sind dem Landratsamt 
Fürth – Untere Naturschutzbehörde – min-
destens eine Woche vor deren Durchführung 
anzuzeigen und eine schriftliche Zustimmung 
einzuholen. 3Falls dies aus Dringlichkeitsgrün-
den nicht möglich ist, sind sie nachträglich 
unverzüglich anzuzeigen und die Dringlichkeit 
der Maßnahme nachvollziehbar, zum Beispiel 
durch Lichtbilder, nachzuweisen. 
5. 1Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung. 
2Die Maßnahmen sind dem Landratsamt Fürth 
– Untere Naturschutzbehörde – mindestens 
zwei Wochen vor deren Durchführung anzu-
zeigen und eine schriftliche Zustimmung ein-
zuholen.
6. 1Maßnahmen zur Unterhaltung von beste-
henden Versorgungseinrichtungen. 2Die Maß-
nahmen sind dem Landratsamt Fürth – Unte-
re Naturschutzbehörde – mindestens zwei 
Wochen vor deren Durchführung anzuzeigen 
und eine schriftliche Zustimmung einzuholen. 
3Falls dies aus Dringlichkeitsgründen nicht 
möglich ist, sind sie nachträglich unverzüglich 
anzuzeigen und die Dringlichkeit der Maßnah-
me nachvollziehbar, zum Beispiel durch Licht-
bilder, nachzuweisen.
7. 1Maßnahmen zur Unterhaltung der Feldwe-
ge auf den Fl.Nrn. 842/2, 843/2 und 843/4 der 
Gemarkung Oberasbach. 2Die Maßnahmen 
sind dem Landratsamt Fürth – Untere Natur-
schutzbehörde – mindestens zwei Wochen 
vor deren Durchführung anzuzeigen und eine 
schriftliche Zustimmung einzuholen. 3Falls dies 
aus Dringlichkeitsgründen nicht möglich ist, 
sind sie nachträglich unverzüglich anzuzeigen 
und die Dringlichkeit der Maßnahme nachvoll-
ziehbar, zum Beispiel durch Lichtbilder, nach-
zuweisen.
8. Die ordnungsgemäße Bewirtschaftung nach 
guter fachlicher Praxis auf den landwirtschaft-
lich genutzten Flächen mit den Fl.Nrn. 842/0, 
845/0, 843/4 und 843/2 der Gemarkung 
Oberasbach.
9. Das Befahren der landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen auf den Fl.Nrn. 842/0, 845/0, 
843/4 und 843/2 der Gemarkung Oberasbach 
auch innerhalb des erweiterten Kronentrauf-
bereichs zur Ausübung der ordnungsgemäßen 
Bewirtschaftung dieser Flächen nach guter 
fachlicher Praxis.
10. Die rechtmäßige Ausübung der Jagd sowie 
Aufgaben des Jagdschutzes einschließlich des 
Einsatzes von Jagdhunden.
11. Das Ausbringen von geeigneten abstump-
fenden Stoffen (z. B. Sand, Splitt) zur Vermei-
dung von Schnee-, Reif- oder Eisglätte auf den 
den Eichenbestand umgebenden Wegen.
12. 1Das Befahren des Grundstückes Fl.Nr. 
843/3 der Gemarkung Oberasbach auch in-
nerhalb des erweiterten Kronentraufbereichs 
zum Erreichen des vom Schutzgegenstand 
nicht erfassten Innenteils über den hierzu fest-
gelegten Zufahrtsbereich. 2Die Zufahrt darf 

ausschließlich über den östlichen Teil des Ei-
chenbestandes erfolgen. 3Der Zufahrtsbereich 
ist in den Lageplänen (Anlage 1, 2 und 3) grün 
eingezeichnet und wird vor Ort geeignet durch 
das Landratsamt Fürth – Untere Naturschutz-
behörde – gekennzeichnet.

§ 6
Befreiungen
(1) Von den Verboten des BNatSchG und die-
ser Verordnung kann das Landratsamt Fürth 
– Untere Naturschutzbehörde – nach den Vor-
schriften des § 67 Abs. 1 BNatSchG in Verbin-
dung mit Art. 56 Satz 1 BayNatSchG im Einzel-
fall auf Antrag eine Befreiung erteilen.

(2) 1Die Befreiung kann nach § 67 Abs. 3 
BNatSchG mit Nebenbestimmungen (Aufla-
gen, Bedingungen, Befristung, Widerrufsvor-
behalt, Auflagenvorbehalt) versehen werden. 
2Zur Gewährleistung der Erfüllung dieser Ne-
benbestimmungen kann eine angemessene 
Sicherheitsleistung gefordert werden.

(3) Im Übrigen gilt Art. 56 BayNatSchG.

§ 7
Duldungspflicht
(1) Die Eigentümer oder Nutzungsberech-
tigten der Grundstücke, auf die sich der 
Schutzbereich erstreckt, haben nach vorheri-
ger Benachrichtigung den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Landratsamtes Fürth 
oder von ihnen beauftragten Dritten den Zu-
tritt zum Grundstück zu ermöglichen und 
die Überprüfung des Schutzgegenstandes zu 
dulden, sofern dies nicht bereits durch das all-
gemeine Betretungsrecht nach Art. 27 Abs. 1 
BayNatSchG möglich ist.

(2) Art. 54 Abs.1 BayNatSchG gilt entspre-
chend.

§ 8
Ordnungswidrigkeiten
Nach Art. 57 Abs. 1 Nrn. 2 und 7 BayNatSchG 
kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtau-
send Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 
1. entgegen § 4 dieser Verordnung ohne 
Ausnahmegrund oder erforderlicher Geneh-
migung oder Zustimmung (§ 5) oder ohne 
Befreiung (§ 6) den geschützten Landschafts-
bestandteil beseitigt oder Handlungen vor-
nimmt, die zu einer Zerstörung, Beschädigung 
oder Veränderung des geschützten Land-
schaftsbestandteils oder seiner geschützten 
Umgebung führen können, insbesondere wer 
Handlungen nach § 4 Abs. 2 Nrn. 1 bis 13 die-
ser Verordnung vornimmt,
2. entgegen § 5 dieser Verordnung Maßnah-
men ohne die erforderliche Anzeige, Genehmi-
gung oder Zustimmung durchführt,

3. einer vollziehbaren Nebenbestimmung 
nach § 6 Abs. 2 Satz 1 dieser Verordnung nicht 
nachkommt. 
4. entgegen § 7 dieser Verordnung den dort 
genannten Berechtigten den Zugang zu den 
Grundstücken verwehrt. 

§ 9
Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft.

Anlagen: Lagepläne (Anlage 1, 2 und 3) im 
Maßstab 1:1.000 bzw. 1:2.500 und 1:5.000

Zirndorf, 22.02.2024
Landratsamt Fürth

Bernd Obst
Landrat 

Eine Verletzung von Verfahrensvorschriften 
nach Art. 52 Abs. 1 bis 6 BayNatSchG ist un-
beachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres nach der Bekanntmachung der Rechts-
verordnung schriftlich unter Angabe der Tat-
sachen, die die Verletzung begründen sollen, 
bei der für den Erlass zuständigen Behörde 
geltend gemacht wird (Art. 52 Abs. 7 Satz 2 
BayNatSchG).
Informationen nach Art. 27a BayVwVfG fin-
den Sie unter 
https://www.landkreis-fuerth.de/daten-start-
seite/oeffentliche-bekanntmachungen

029 Sparkasse Fürth
Aufgebot

Aufgebot
Wie glaubhaft gemacht wurde, ist folgendes 
Sparkassenbuch der Sparkasse Fürth zu Ver-
lust gegangen.

Sparkonto Nr. 3005542505

Auf Antrag der Gläubiger wird der Inhaber des 
oben genannten Sparkassenbuches aufgefor-
dert, seine Rechte innerhalb von drei Monaten 
bei der Sparkasse Fürth anzumelden. Wird das 
Sparkassenbuch während dieser Zeit nicht 
vorgelegt, erfolgt anschließend die Kraftlos-
erklärung.

Sparkasse Fürth
27.02.2024

Wohnbebauung geprägten Bereiche der Stadt 
Oberasbach und die naturnahen Bibert-Auen. 
3Sie schaffen eine erlebbare Verbindung zwi-
schen extensiv bewirtschaftetem Grünland, 
anthropogen geprägtem Umfeld und natur-
belassenen Lebensräumen mit alten Bäumen 
und Fließgewässerabschnitten. 4Die Eichen 
erfüllen somit eine wichtige Rolle bei der Prä-
gung und Belebung des lokalen Landschafts-
bildes und erzeugen durch ihren niedrigen 
Kronenansatz und die weit ausladenden Äste 
besondere Blickachsen.

5In einem sonst vornehmlich durch menschli-
che Nutzung geprägten Umfeld bieten sie Le-
bensräume für unterschiedliche Artengruppen. 
6Höhlungen und Rindenspalten werden von 
Fledermäusen und Vögeln (z. B. Eichelhäher, 
Kohlmeise, Wintergoldhähnchen und weitere) 
als Fortpflanzungs- und Ruhestätte genutzt. 
7Aufgrund ihres Totholzreichtums und des 
hohen Alters kann eine Besiedelung durch xy-
lobionte Insektenarten angenommen werden.

8Durch ihre Transpirationsleistung und Be-
schattung können Bäume zu einer Senkung 
der Lufttemperatur beitragen, dies ist be-
sonders im Hinblick auf den fortscheitenden 
Klimawandel ein wichtiger Aspekt und unter-
streicht zusätzlich die Erhaltenswürdigkeit die-
ser großkronigen Bäume. 

9Die Eichen heben sich insbesondere durch 
ihren niedrigen Kronenansatz und die große 
Kronenschirmfläche von den weiteren kapita-
len Exemplaren der näheren Umgebung ab. 
10Durch ihren speziellen Habitus tragen sie 
maßgeblich zur Erhöhung der Struktur- und 
Lebensraumvielfalt des Gebietes bei.

11Sie dienen damit der Erhaltung und Entwick-
lung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushaltes in diesem Bereich.

12Die Bäume befinden sich insgesamt in einem 
vitalen Zustand, sodass langfristig von einer 
guten Prognose für die Erhaltungsfähigkeit 
des Bestandes auszugehen ist.

§ 3
Entwicklungsziele
(1) 1Der in § 1 sowie in den Anlagen 1, 2 und 
3 näher beschriebene geschützte Landschafts-
bestandteil soll durch gezielte, fachkundige 
Pflege bzw. Maßnahmen zur Gesunderhal-
tung als wertvoller Lebensraum für die Tier- 
und Pflanzenwelt erhalten werden. 2Das Um-
feld soll mit Hilfe von Maßnahmen aus Absatz 
2 aufgewertet werden.

(2) 1Durch Nutzungsvereinbarungen oder För-
derprogramme besteht das Entwicklungsziel, 
die Umgebung des in § 1 genannten geschütz-

ten Landschaftsbestandteils aufzuwerten. 2Es 
handelt sich um eine für naturschutzfachliche 
Entwicklungs-, Pflege- und Förderprogramme 
geeignete und vorrangig nutzbare Fläche. 3Ziel 
der Entwicklungsfläche ist es, die Biodiversi-
tät in diesem Bereich zu fördern und fortzu-
entwickeln. 4Die auf dem Flurstück 843/3 der 
Gemarkung Oberasbach verbliebenen Zäune 
sollen abgebaut werden, insbesondere soll ein 
Einwachsen von Drähten in die Eichen ausge-
schlossen werden. 5Um den Konkurrenzdruck 
zu verringern und den unteren Stammbereich 
bei Bedarf freizustellen, kann nach Rückspra-
che mit dem Landratsamt Fürth – Untere Na-
turschutzbehörde – ein Rückschnitt des Unter-
wuchses erfolgen.

§ 4
Verbote
(1) 1Nach § 29 Abs. 2 BNatSchG ist es verbo-
ten,
1. einen geschützten Landschaftsbestandteil 
zu beseitigen oder 
2. Handlungen vorzunehmen, die zu einer Zer-
störung, Beschädigung oder Veränderung des 
geschützten Landschaftsbestandteils führen 
können.
2Für den Fall der Bestandsminderung kann die 
Verpflichtung zu einer angemessenen und zu-
mutbaren Ersatzpflanzung oder zur Leistung 
von Ersatz in Geld vorgesehen werden.

(2) Es ist insbesondere verboten,
1. Teile des geschützten Landschaftsbestand-
teils zu beschädigen oder zu entfernen,
2. im Schutzgebiet mit motorbetriebenen 
Fahrzeugen aller Art zu fahren oder diese dort 
abzustellen,
3. bauliche Anlagen im Sinne der Bayerischen 
Bauordnung (BayBO) zu errichten, auch wenn 
dies keiner öffentlich-rechtlichen Erlaubnis be-
darf,
4. Bodenbestandteile abzubauen, Aufschüt-
tungen oder Ablagerungen jeglicher Art, zum 
Beispiel Siloballen, Holzpolter, Schnee, Streu-
gut und andere mit Streusalz oder Taumitteln 
vermischte Stoffe, vorzunehmen, Grabungen, 
Sprengungen oder Bohrungen durchzuführen 
oder die Bodengestalt in sonstiger Weise, z.B. 
durch Verdichtung oder Versiegelung, zu ver-
ändern,
5. Stoffe zu lagern, auszuschütten oder auszu-
bringen, die geeignet sind, den Schutzzweck 
nachteilig zu beeinträchtigen, zum Beispiel 
Kraftstoffe, Abfälle, Herbizide, Streusalz, Öle, 
Säuren, Laugen, Farben, Gülle, Mist, Dünger, 
Bodenaushub, Bauschutt, Abwasser oder Gift-
stoffe,
6. Drainagen und andere Leitungen jeder Art 
zu verlegen oder zu errichten oder bereits vor-
handene wesentlich zu verändern bzw. zu er-
weitern,
7. freilebenden Tieren nachzustellen, sie zu 

fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Eier, 
Larven, Puppen oder sonstige Entwicklungs-
formen sowie Nist-, Brut-, Wohn- oder Zu-
fluchtsstätten zu entfernen, zu zerstören oder 
zu beschädigen,
8. Schilder, Tafeln, Plakate oder sonstige Ge-
genstände an den Gehölzen anzubringen bzw. 
die Baumrinde zu beschädigen,
9. Pflanzen oder Pflanzenbestandteile zu 
entnehmen oder zu beschädigen oder deren 
Wurzeln, Knollen oder Zwiebeln auszureißen, 
auszugraben oder zu entnehmen,
10. Bepflanzungen vorzunehmen oder Tiere 
auszusetzen,
11. Wohnwagen, Geräte, Maschinen, An-
hänger oder Ähnliches abzustellen, zu zelten, 
Feuer anzumachen, zu grillen und die Ruhe im 
Schutzbereich durch vermeidbaren Lärm oder 
auf andere Weise wesentlich zu stören,
12. unbemannte Luftfahrtsysteme und Flug-
modelle, jeweils einschließlich Drohnen, sowie 
Automodelle mit Motoren zu betreiben und
13. Lebensbereiche von Tieren und Pflanzen 
zu stören oder nachteilig zu verändern, insbe-
sondere durch chemische oder mechanische 
Maßnahmen.

§ 5
Ausnahmen
Von den Verboten nach § 29 Abs. 2 BNatSchG 
und des § 4 dieser Verordnung sind ausge-
nommen:
1. 1Maßnahmen zum Schutz, zur Erhaltung, 
zur ordnungsgemäßen Pflege sowie zur Ent-
wicklung des geschützten Landschaftsbe-
standteils, sofern sie durch das Landratsamt 
Fürth – Untere Naturschutzbehörde –, in des-
sen Auftrag oder mit dessen Genehmigung 
vorgenommen werden, einschließlich der Er-
richtung von zur Erreichung des Schutzzwecks 
notwendigen Sperren. 2Die Genehmigung be-
darf der Schriftform.
2. 1Durch andere Behörden angeordnete bzw. 
veranlasste oder durchgeführte Maßnahmen, 
sofern sie den Schutzzweck nicht nachteilig 
beeinträchtigen. 2Die Maßnahmen sind vor ih-
rer Durchführung mit dem Landratsamt Fürth 
– Untere Naturschutzbehörde abzustimmen 
und dürfen nur mit dessen schriftlicher Zu-
stimmung erfolgen.
3. Behördliche sowie behördlich angeordnete 
oder zugelassene Beschilderungen, soweit sie 
als hoheitliche Kennzeichnungen oder durch 
Informationen dem Schutzzweck dienen und 
die Maßnahme mit Zustimmung des Landrats-
amtes Fürth – Untere Naturschutzbehörde – 
erfolgt. 
4. 1Unaufschiebbare Sicherungsmaßnahmen, 
z. B. Schnittmaßnahmen an Bäumen, die zur 
Abwehr einer unmittelbar drohenden Ge-
fahr für Leben, Gesundheit oder bedeuten-
der Sachwerte insbesondere im Rahmen der 
Verkehrssicherungspflicht erforderlich sind. 
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030 Landkreis Fürth
Haushaltsatzung

Haushaltssatzung der Verwaltungsge-
meinschaft Veitsbronn (Landkreis Fürth/
Bayern) für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund des Art. 8 Abs. 2 der Verwaltungs-
gemeinschaftsordnung (VGemO) sowie Art. 
41 des Gesetzes über kommunale Zusammen-
arbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff 
der Gemeindeordnung (GO) erlässt die Ver-
waltungsgemeinschaft Veitsbronn folgende 
Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für 
das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festge-
setzt; er schließt im

Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit
 3.144.510,00 €
und im
Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit
 176.000,00 €
ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Inves-
titionsförderungsmaßnahmen sind nicht vor-
gesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermö-
genshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4
Deckung des Finanzbedarfs
1. Verwaltungsumlage
a) Der durch sonstige Einnahmen nicht ge-
deckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finan-
zierung von Ausgaben im Verwaltungshaus-
halt wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 
2.600.610,00 € festgesetzt und nach dem 
Verhältnis der Einwohnerzahlen der Mitglieds-
gemeinden bemessen.

b) Für die Berechnung der Verwaltungsumla-
ge wird die maßgebende Einwohnerzahl nach 
dem Stand vom 30.06.2022 mit insgesamt 
9.998 Einwohnern festgesetzt.

c) Die Verwaltungsumlage wird je Einwohner 
auf 260,11 € festgesetzt.

2. Investitionsumlage
a) Der durch sonstige Einnahmen nicht ge-
deckte Finanzbedarf (Umlagesoll) zur Finan-
zierung von Ausgaben im Vermögenshaus-
halt wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 
176.000,00 € festgesetzt und nach dem Ver-

hältnis der Einwohnerzahlen der Mitgliedsge-
meinden bemessen.

b) Für die Berechnung der Investitionsumlage 
wird die maßgebende Einwohnerzahl nach 
dem Stand vom 30.06.2022 auf 9.998 Ein-
wohner festgesetzt.

c) Die Investitionsumlage wird je Einwohner 
auf 17,60 € festgesetzt.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur recht-
zeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 50.000 € festgesetzt.

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 
2024 in Kraft.

Veitsbronn, den 26.01.2024

Verwaltungsgemeinschaft Veitsbronn

Kistner
Gemeinschaftsvorsitzender

Hinweis
Die in der Verwaltungsgemeinschaftsver-
sammlung am 07.12.2023 beschlossene 
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Ver-
waltungsgemeinschaft Veitsbronn für das 
Haushaltsjahr 2024 wurde vom Landratsamt 
Fürth mit Schreiben vom 26.01.2024 unter 
dem 
AZ: 941-Haushalt VG Veitsbronn 2024 haus-
haltsrechtlich gewürdigt. Die Haushaltsatzung 
2024 enthält keine genehmigungspflichtigen 
Bestandteile.
Die Haushaltssatzung 2024 ist mit ihren An-
lagen bis zur nächsten amtlichen Bekanntma-
chung einer Haushaltssatzung im Sitz der Ver-
waltungsgemeinschaft Veitsbronn, Rathaus, 
Nürnberger Str. 2, 90587 Veitsbronn, während 
der allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich 
zugänglich.

Landratsamt Fürth

031 Landkreis Fürth
Vollzug der Baugesetze

441-6024-BV-1407-2023-GH
Nutzungsänderung einer 2 Zimmer Wohnung 
zu einer Ergotherapiepraxis

Vollzug der Baugesetze; 
Nachbarbeteiligung 
Mit Bescheid vom, Az: 441-6024-BV-1407-
2023-GH, erteilte das Landratsamt Fürth 
Christiane und Kurt Schmid, Fichtenstr. 4, 
90547 Stein, die Baugenehmigung zur/zum 

Nutzungsänderung einer 
2 Zimmer Wohnung zu einer Ergotherapiepra-
xis auf dem Grundstück Fl.-Nr. 544/109 der 
Gemarkung Zirndorf (Albrecht-Dürer-Straße 
45).

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erho-
ben werden bei dem
Bayerischen Verwaltungsgericht 
Ansbach
Hausanschrift: Promenade 24, 
91522 Ansbach,
schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch 
in einer für den Schriftformersatz zugelasse-
nen1 Form.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Anfechtungsklage eines Dritten gegen 
die bauaufsichtliche Zulassung eines Vor-
habens hat keine aufschiebende Wirkung (§ 
212 a Abs. 1 Baugesetzbuch –BauGB-). Die 
Anordnung der aufschiebenden Wirkung ge-
mäß § 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) kann nach Bekanntgabe der Geneh-
migung beantragt werden. Der Antrag ist bei 
dem o. g. Bayerischen Verwaltungsgericht in 
Ansbach, schriftlich, zur Niederschrift oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen1 Form zu stellen.

1 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per ein-
facher E-Mail ist nicht zugelassen und ent-
faltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung 
von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der 
Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungs-
gerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren 
vor den Verwaltungsgerichten infolge der Kla-
geerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

Der o. g. Baugenehmigungsbescheid wird 
hiermit an die Eigentümer der Nachbar-
grundstücke Fl.-Nr. 544/108, 486/11, 486/12, 
486/13, 486/15, 544/41 (Immissionsort) der 
Gemarkung Zirndorf durch öffentliche Be-
kanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 5 
Bayer. Bauordnung (BayBO) zugestellt.

Die Zustellung gilt mit dem Erscheinungster-
min des Amtsblattes des Landkreises Fürth als 
bewirkt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 BayBO).

Der Bescheid und die genehmigten Bauvorla-
gen können nach vorheriger Terminvereinba-
rung im Landratsamt Fürth, Im Pinderpark 2, 
90513 Zirndorf eingesehen werden. 

Informationen nach Art. 27 a BayVwVfG fin-
den Sie unter www.landkreis-fuerth.de/oef-
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Sie sind auf der Suche nach einem sicheren Job im Herzen der 
Metropolregion Nürnberg?

Dann sind Sie bei uns genau richtig.

Wir bieten zusätzlich zum Entgelt einen konjunkturunabhängigen und
regionalen Arbeitsplatz.

UNSERE BENEFITS

⏱ Flexible Arbeitszeit 💻💻 Mobiles Arbeiten

⏳ Teilzeit 🎭🎭🎭🎭  Jobsharing

💰💰 Arbeitgeberfinanzierte 
Altersversorgung 💶💶 

Jahressonderzahlung/ 
Leistungsorientierte 
Bezahlung

🎓🎓 Fort- und Weiterbildungs-
programm 📈📈 Karrieremöglichkeiten

🚆🚆 Jobticket 🚲🚲🚲🚲  BikeLeasing

🍀🍀 Betriebliches Gesund-
heitsmanagement 🍏🍏🍏🍏  Gesundheitstage

🏖🏖 30 Tage Urlaub 🎉🎉🎉🎉  Grillfest / Betriebsfest

✨ 
spannende
unterschiedlichste
Einsatzgebiete

Sie fühlen sich angesprochen und möchten mehr über uns und 
unsere Stellenausschreibungen erfahren?

Dann schauen Sie auf unserer Homepage vorbei:

WIR SIND AKTUELL AUF DER SUCHE NACH:

 Architektinnen / Architekten (w/m/d) im Bereich 
Gebäudewirtschaft

 Leitung (w/m/d) für den Arbeitsbereich Fahrerlaubnisbehörde
 Verkehrsingenieurin / Verkehrsingenieur (w/m/d) im Bereich

ÖPNV
 Sachbearbeitung (w/m/d) im Bereich Grunderwerb /

Liegenschaftsverwaltung - Radverkehrskonzept

Für Sie ist gerade nicht das richtige Jobangebot dabei? 
Dann bewerben Sie sich einfach initiativ bei uns.

Gerne können Sie sich auch persönlich bei uns melden und mehr 
über den Landkreis als Arbeitgeber erfahren.

Frau Feigl und Herr Steiner stehen Ihnen gerne telefonisch unter 
0911 9773 -1120 und -1123 oder per E-Mail 
bewerbung@lra-fue.bayern.de zur Verfügung.

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG!

Sie sind auf der Suche nach einem sicheren Job im Herzen der Metropolregion Nürnberg? Dann sind Sie bei uns 
genau richtig. Wir bieten zusätzlich zum Entgelt einen konjunkturunabhängigen und regionalen Arbeitsplatz. Sie fühlen sich an-

gesprochen und möchten mehr über uns und unsere Stellenausschreibungen erfahren? Dann schauen Sie auf unserer Homepage vorbei:

UNSERE BENEFITS WIR SIND AKTUELL AUF DER SUCHE NACH:
•   Versorgungsingenieur/in (w/m/d) im Bereich der Gebäu-

dewirtschaft
• Hallenwart/in (w/m/d) für das Gymnasium Stein
• Umweltschutztechniker/in (w/m/d)
•  Hausverwalter/in (w/m/d) für unsere Unterkünfte im Be-

reich Sozialwesen
• Sachbearbeitung (w/m/d) im Bereich des Wasserrechts
•  Verwaltungskraft (w/m/d) im Bereich des Gesundheitsamts
•  Einer jungen Person (w/m/d) zwischen 18 und 26 Jahren 

für ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Kultur (FSJ-K)
• Medienpädagogische Honorarkraft (w/m/d)

Für Sie ist gerade nicht das richtige Jobangebot dabei?
Dann bewerben Sie sich einfach initiativ bei uns.
Gerne können Sie sich auch persönlich bei uns melden und
mehr über den Landkreis als Arbeitgeber erfahren.

Frau Feigl und Herr Steiner stehen Ihnen gerne 
telefonisch unter 0911 9773 -1120 und -1123 
oder per E-Mail bewerbung@lra-fue.bayern.de zur 
Verfügung.

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG!

Wir sind für unsere rund 600 Mitarbei-
tenden ein familien- und lebensphasenbe-

wusster Arbeitgeber im Herzen der Metropolregion 
Nürnberg. In unserem Landratsamt Fürth kannst auch 
Du Dich mit Deinem Potenzial und Deinen Ideen für den 
Landkreis einbringen, denn wir suchen zum 01.09.2024

AUSZUBILDENDE (w/m/d)  
für den Beruf der/des  
VERWALTUNGSFACHANGESTELLTEN 
(Fachrichtung Kommunalverwaltung)

DABEI SEIN IST ALLES:
•  Vielfältige Einsatzgebiete warten auf Dich:  

Vom Jugendamt, Umweltschutz oder Verkehrswesen 
bis zum Büro des Landrats 

•  Während Deiner dreijährigen Ausbildung wirst Du 
zum Profi bei der Bearbeitung von Bürgeranliegen 
und der Anwendung von Rechtsvorschriften

•  Du besuchst außerdem auch die Berufsschule II in 
Fürth und die bayerische Verwaltungsschule

MÖCHTEST DU VERWALTUNG SPRECHEN?  
DANN BRAUCHST DU:
• einen mittleren Bildungsabschluss

• gutes Allgemeinwissen

• Einsatzbereitschaft

• Verantwortungsbewusstsein

• Freude am Umgang mit Menschen

WIR GEBEN (FAST) ALLES DAFÜR,  
DASS DU ZU UNS KOMMST:
Bezahlung ist bei uns nicht alles, wir bieten zusätzlich zu 
einer attraktiven Ausbildungsvergütung ab 1.218,26 Euro 
noch einen konjunkturunabhängigen, regionalen Ausbil-
dungsplatz mit sehr großen Übernahmechancen. Gönn´ 
Dir außerdem ein familien- und lebensphasenbewusstes 
Arbeitsumfeld sowie ein breites Spektrum an Fort- und 
Weiterbildungsangeboten – und selbstverständlich auch 
die Chancengleichheit aller Geschlechter.

INTERESSIERT?
Damit es auch bei Dir bald amtlich wird, schick uns bit-
te Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum 
20. März 2024 über unsere Homepage www.landkreis-
fuerth.de/karriere. Bewerbungsunterlagen werden nach 
Abschluss des Verfahrens nicht zurückgeschickt. 
Schwerbehinderte Personen werden bei ansonsten im 
Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

FRAGEN?  
Angelika Seidel steht Dir gerne unter  
09 11 / 97 73-11 04 zur Verfügung.

www.landkreis-fuerth.de

WIR SUCHEN DICH!

Zerti�kat seit 2017
audit berufundfamilie 

fentliche-bekanntmachungen.

Zirndorf, 15.02.2024
Besold
Regierungsoberinspektor

032 Landkreis Fürth
Vollzug der Baugesetze

441-6024-BV-1412-2023-GH
Errichtung einer Terrassenüberdachung

Vollzug der Baugesetze; 
Nachbarbeteiligung 

Mit Bescheid vom 20.02.2024, Az: 
441-6024-BV-1412-2023-GH, erteilte das 
Landratsamt Fürth Sabine und Jürgen Stracke, 
Hermann-Hesse-Weg 28, 90513 Zirndorf, die 
Baugenehmigung zur Errichtung einer Terras-
senüberdachung auf dem Grundstück Fl.-Nr. 
522/253 der Gemarkung Zirndorf (Hermann-
Hesse-Weg 28).

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erho-
ben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht 
Ansbach
Postfachanschrift: Postfach 616, 
91511 Ansbach,
Hausanschrift: Promenade 24, 
91522 Ansbach,

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch 
in einer für den Schriftformersatz zugelasse-
nen1 Form.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Anfechtungsklage eines Dritten gegen 
die bauaufsichtliche Zulassung eines Vor-
habens hat keine aufschiebende Wirkung (§ 
212 a Abs. 1 Baugesetzbuch –BauGB-). Die 
Anordnung der aufschiebenden Wirkung ge-
mäß § 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) kann nach Bekanntgabe der Geneh-
migung beantragt werden. Der Antrag ist bei 
dem o. g. Bayerischen Verwaltungsgericht in 
Ansbach, schriftlich, zur Niederschrift oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen1 Form zu stellen.

1 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per ein-
facher E-Mail ist nicht zugelassen und ent-
faltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung 
von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der 

Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungs-
gerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren 
vor den Verwaltungsgerichten infolge der Kla-
geerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

Der o. g. Baugenehmigungsbescheid wird 
hiermit an die Eigentümer der Nachbargrund-
stücke Fl.-Nr. 522/285 und 522/286 der Ge-
markung Zirndorf durch öffentliche Bekannt-
machung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 5 Bayer. 
Bauordnung (BayBO) zugestellt.

Die Zustellung gilt mit dem Erscheinungster-
min des Amtsblattes des Landkreises Fürth als 
bewirkt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 BayBO).

Der Bescheid und die genehmigten Bauvorla-
gen können nach vorheriger Terminvereinba-
rung im Landratsamt Fürth, Im Pinderpark 2, 
90513 Zirndorf eingesehen werden. 

Informationen nach Art. 27 a BayVwVfG fin-
den Sie unter www.landkreis-fuerth.de/oef-
fentliche-bekanntmachungen.

Zirndorf, 21.02.2024
Besold
Regierungsoberinspektor

STARTE DEINE AUSBILDUNG AUF DEM WERTSTOFFHOF!
Wir sind für unsere rund 

600 Mitarbeitenden ein familien- und lebens-
phasenbewusster Arbeitgeber im Herzen der Metropolregion 

Nürnberg. In unserem Landratsamt Fürth kannst auch Du Dich mit 
Deinem Potenzial und Deinen Ideen für den Landkreis einbringen, 
denn wir suchen zum 01.09.2024 eine/n

Auszubildende/n (w/m/d) zur Fachkraft für Kreislauf- und 
Abfallwirtschaft (Fachrichtung Abfall)

DABEI SEIN IST ALLES:
•  dreijährige Ausbildung vor Ort in den Einrichtungen der Abfallwirt-

schaft des Landkreises Fürth und der Region
•  theoretischer Teil der Ausbildung in der Bayerischen Verwaltungs-

schule in Lauingen sowie in der dortigen Berufsschule im Blockunter-
richt

•  kundenorientierte und rechtssichere Annahme, Identifizierung und 
Deklarierung von Abfällen

• Steuerung und Wartung der technischen Anlagen
• Dokumentation und Auswertung der Arbeits- und Betriebsabläufe

MÖCHTEST DU „TECHNIK“ SPRECHEN?
DANN BRAUCHST DU:
•  einen guten qualifizierenden Mittelschulabschluss oder den mittleren 

Bildungsabschluss

• technisches und mathematisches Verständnis
• handwerkliches Geschick sowie Kundenorientierung
• Pflicht- und Qualitätsbewusstsein
• Einsatzbereitschaft

WIR GEBEN (FAST) ALLES DAFÜR, DASS DU ZU UNS KOMMST:
Bezahlung ist bei uns nicht alles, wir bieten zusätzlich zu einer attraktiven 
Ausbildungsvergütung ab 1.218,26 € noch einen konjunkturunabhängi-
gen, regionalen Ausbildungsplatz mit sehr großen Übernahmechancen. 
Gönn´ Dir außerdem ein familienund lebensphasenbewusstes Arbeitsum-
feld sowie ein breites Spektrum an Fort- und Weiterbildungsangeboten 
– und selbstverständlich auch die Chancengleichheit aller Geschlechter.

INTERESSIERT?
Dann schick´ uns bitte Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen bis 
zum 20.03.2024 über unsere Homepage www.landkreis-fuerth.
de/karriere. Bewerbungsunterlagen werden nach Abschluss des Ver-
fahrens nicht zurückgeschickt. Schwerbehinderte Personen werden bei 
ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

FRAGEN?
Herr Meyer (Tel. 0911 9773-1408) steht  
Dir gerne zur Verfügung.
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Anzeige
www.sparkasse-fuerth.de

Das Richtige rechtzeitig tun. 
Wer vorsorgt, kann zuversichtlich in die Zukunft blicken.

Wir alle – ganz gleich wie alt wir jetzt sind – kön-
nen plötzlich durch Unfall oder Krankheit in eine 
Situation kommen, in der andere für uns entschei-
den müssen. 

Damit Sie sicher gehen können, dass Ihre Angele-
genheiten im Ernstfall genauso geregelt werden, 
wie Sie es sich wünschen, sollten Sie in gesunden 
Tagen entsprechende Vorsorge treffen. Dabei gilt es, 
die eigenen Vorstellungen zu formulieren sowie Ver-
trauenspersonen zu benennen, die dann diese Wün-
sche auf die konkrete Situation übertragen können. 

Vollmachten und Verfügungen im Überblick:
Vorsorge-Vollmacht
Mit der Vorsorge-Vollmacht ermächtigen Sie eine 
Person Ihres Vertrauens, stellvertretend für Sie zu 
handeln und zu entscheiden. 
Patientenverfügung
Die Patientenverfügung bestimmt, welche medizi-
nischen Maßnahmen Sie zu Ihrer Versorgung wün-
schen und welche Sie ablehnen. Damit üben Sie vor-
ab Ihr Selbstbestimmungsrecht aus.

Betreuungsver-
fügung
Um sicher zu ge-
hen, dass man im 
Versorgungsfall 
(zum Beispiel Ge-
schäftsunfähig-
keit oder Betreu-
ungsbedürftig-
keit) auch von 
einer bekannten 

Vertrauensperson betreut wird, sollte man frühzei-
tig an eine Betreuungsverfügung denken. Dabei gilt: 
Der Betreuende ist nicht zwingenderweise die Per-
son, die pflegt und versorgt, sondern jemand, der 
in festgelegten Bereichen Ihre Interessen vertritt. 
Konto-Vollmacht
Die Sparkassen-Vorsorgevollmacht wurde in den 
letzten Jahren um einige Befugnisse erweitert, zum 
Beispiel um die Einrichtung des Online-Bankings. 
Einmal hinterlegt, erleichtert sie im Fall des Falles 
die täglichen Geldgeschäfte, Auskünfte etc. der von 

Ihnen benannten Vertrauensperson. Das ist wichtig,
wenn Sie – auch zeitweise – diese nicht selbst regeln
können. Wir empfehlen die Konto-Vollmacht un-
seren Kundinnen und Kunden auch zusätzlich zur 
vorhandenen General-Vollmacht. 
General-Vollmacht
Soll eine einzige Person des Vertrauens mit sämtli-
chen Aufgaben betraut werden, spricht man von ei-
ner General-Vollmacht. Diese ermöglicht es persönli-
che und vermögensrechtliche Dinge für Sie zu regeln. 

Sollen auch Grundstücksgeschäfte getätigt werden, 
muss die Vollmacht notariell beurkundet werden. 
Hier empfiehlt sich eine fachkundige Beratung. 

Für alle finanziellen Aspekte sind wir gerne im per-
sönlichen Gespräch für Sie da. Auch wenn es um 
Vermögensnachfolge, Testamentsvollstreckung und 
Stiftungen geht.
Bitte beachten Sie: Die Sparkasse Fürth führt keine 
Rechtsberatung durch. Hierfür wenden Sie sich bitte 
an einen Rechtsanwalt oder Notar. 

Jetzt kostenlos Ihre Konto-Vollmacht bei der 
Sparkasse Fürth aktualisieren oder neu ver-
einbaren. Nutzen Sie dazu unser Beratungsan-
gebot zu den Themen „Finanz-
konzept“ und „Alles regeln“. 
Einfach im KundenServiceCen-
ter Termin vereinbaren. Anruf 
genügt: (09 11) 78 78 - 0, Mon-
tag bis Freitag 8:00 - 20:00 Uhr.
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